
Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 

Drucksache 12/826 
(zu Drucksache 12/786) 

20.06.91 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) 

zu dem 

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
— Drucksache 12/405 — 

b) Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksache 12/630 — 

Entwurf eines Gesetzes zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen 
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Entwurf eines Gesetzes über vollzogene Regelungen zur Herstellung der Rechts-
einheit in der Renten- und Unfallversicherung (Renten-Vorschaltgesetz) 

Bericht der Abgeordneten Heinz Rother, Ulrike Mascher und Dr. Gisela Babel 

A. Allgemeines 

I. Zum Beratungsverfahren 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf der 
Fraktionen der CDU/CSU und. FDP — Drucksache 12/ 
405 — in seiner 24. Sitzung am 26. April 1991, den 
inhaltsgleichen Gesetzentwurf der Bundesregierung 
— Drucksache 12/630 in seiner 26. Sitzung am 
4. Juni 1991 an den Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung zur federführenden Beratung sowie an den 
Innenausschuß, den Rechtsausschuß, den Ausschuß 
für Frauen und Jugend und an den Haushaltsaus

-

schuß zur Mitberatung überwiesen, diesem auch ge-
mäß § 96 GO-BT. Den Gesetzentwurf der Fraktion der 
SPD Drucksache 12/724 — hat er in seiner 31. Sit-
zung am 13. Juni 1991 an den Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung zur federführenden Beratung und an 
den Innenausschuß, den Rechtsausschuß und an den 
Haushaltsausschuß zur Mitberatung überwiesen, letz-
terem auch gemäß § 96 GO-BT. Nachträglich hat er 
ihn auch an den Ausschuß für Frauen und Jugend 
überwiesen. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat die 
Beratung zum Renten-Überleitungsgesetz in seiner 
12. Sitzung am 26. April 1991 aufgenommen und be- 
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schlossen, am 16. und 17. Mai 1991 eine öffentliche 
Anhörung von Sachverständigen durchzuführen. 
Dazu waren als Sachverständige geladen: Deutscher 
Gewerkschaftsbund, Deutsche Angestellten-Ge-
werkschaft, Deutscher Beamtenbund, Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutscher 
Frauenrat, Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, 
Behinderten und Sozialrentner Deutschlands e. V., 
Reichsbund der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behin-
derten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e. V., 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften e. V., Verband der Rentenversicherungsträ-
ger, Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 
Bundesknappschaft, Sozialbeirat, Prof. Dr. Axel Az

-

zola, Frau Michaela Hriberski, Prof. Dr. Josef Isensee, 
Dr. Fritz Rösel und Prof. Dr. Bertram Schulin. In seiner 
15. Sitzung am 17. Mai 1991 beschloß der Ausschuß, 
am 5. Juni 1991 eine nichtöffentliche Anhörung von 
Sachverständigen zu verfassungsrechtlichen Aspek-
ten des Gesetzentwurfs durchzuführen. Zu dieser An-
hörung waren als Sachverständige Prof. Dr. Axel Az-
zola, Prof. Dr. Josef Isensee, Prof. Dr. Be rnd von May

-

dell, Prof. Dr. Franz Ruland sowie Prof. Dr. Be rnhard 
Schlink eingeladen. Aufgrund des von den Fraktionen 
der CDU/CSU und FDP eingebrachten Änderungsan-
trages zu Artikel 3 § 14 beschloß der Ausschuß, am 
17. Juni 1991 eine weitere öffentliche Anhörung zur 
Frage der Erstattungspflicht der Parteien für die Ver-
sorgung der ehemals von ihnen im Beitrittsgebiet Be-
schäftigten durchzuführen. Zu dieser Anhörung wa-
ren als Sachverständige die Schatzmeister der CDU, 
der SPD, der FDP, der PDS/Linke Liste bzw. von ihnen 
beauftragte Vertreter, des weiteren Prof. Dr. Axel Az-
zola, Prof. Dr. Ulrich Battis, Prof. Dr. Josef Isensee 
sowie Herr Reinhard Krämer geladen. Auf die Steno-
graphischen Protokolle der Anhörungen und die als 
Ausschußdrucksachen verteilten schriftlichen Stel-
lungnahmen der Sachverständigen wird Bezug ge

-

nommen.  

Der Ausschuß hat die Beratung in seiner 13. Sitzung 
am 8. Mai, 16. Sitzung am 5. Juni, 18. Sitzung am 
6. Juni, 19. Sitzung am 12. Juni, 20. Sitzung am 
13. Juni und 21. Sitzung am  14. Juni 1991 fortgesetzt. 
Dabei sind die Ergebnisse der Anhörungen sowie die 
Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse in die 
Beratung eingeflossen. Der Ausschuß hat die Bera-
tung in seiner 23. Sitzung am 19. Juni 1991 abge-
schlossen und mit den Stimmen der Mitglieder der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP gegen die Stim-
men der Mitglieder der Fraktion der SPD und des Mit-
glieds der Gruppe der PDS/Linke Liste in Abwesen-
heit des Mitglieds der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN beschlossen, die Annahme des Gesetzent-
wurfs der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 

Drucksache 12/504 — sowie des inhaltsgleichen, 
am 5. Juni 1991 in die Beratung einbezogenen Ge-
setzentwurfs der Bundesregierung — Drucksache 12/ 
630 — in der in Drucksache 12/786 vorgelegten Fas-
sung sowie die Ablehnung des Gesetzentwurfs der 
Fraktion der SPD — Drucksache 12/724 —, der am 
14. Juni 1991 in die Beratung eingeflossen ist, zu emp-
fehlen. 

Der Innenausschuß teilte in seiner Stellungnahme 
vom 19. Juni 1991 mit, auf die Abgabe einer Stellung-
nahme zu verzichten. 

Der Rechtsausschuß nahm am 7. Juni 1991 zu dem 
Gesetzentwurf wie folgt Stellung: 

,Der Rechtsausschuß erhebt mehrheitlich gegen den 
Gesetzentwurf — Drucksache 12/405 — keine verfas-
sungsrechtlichen und sonstigen rechtlichen Beden-
ken mit der Maßgabe, daß 

a) Artikel 3 § 15 Abs. 1 in folgender Weise geändert 
wird: 

„Für Personengruppen, die bei typisierender Be-
trachtung als relativ gering Staats- oder systemnah 
anzusehen sind, wird abweichend von § 6 Abs. 1 
auch das Einkommen zwischen dem jeweiligen 
Durchschnittsentgelt und der jewei ligen Beitrags-
bemessungsgrenze ganz oder teilweise berück-
sichtigt. Die Bundesregierung hat die erforderli-
chen näheren Regelungen durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates zu treffen. 
Maßstab für die Beurteilung nach Satz 1 und die 
Bestimmung der jewei ligen Grenze des berück-
sichtigungsfähigen Entgelts sind hierbei die Be-
deutung des von der Personengruppe durch ihre 
Beschäftigung oder Tätigkeit geleisteten Beitrags 
für die Aufrechterhaltung des Staats- oder Gese ll

-schaftssystems der ehemaligen DDR sowie ihre 
Stellung in deren Staats- oder Gesellschaftsge-
füge."; 

b) der federführende Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung eine Regelung vorsieht, wonach. die Ent-
scheidungen im Rahmen des Artikels 4 nicht von 
dem Rentenversicherungsträger, sondern von ei-
ner Stelle außerhalb des Rentenversicherungsträ-
gers, z. B. vom Bundesversicherungsamt, zu treffen 
sind. 

Der Antrag des Mitglieds der Gruppe der PDS/Linke 
Liste, einen Weg zu finden, wonach die in Artikel 3 
§ 15 Abs. 1 enthaltenen Abwägungsgründe auch für 
§ 10 mit einer Verordnungsermächtigung vorzusehen 
wären, wurde mehrheitlich abgelehnt.' 

Der Ausschuß für Frauen und Jugend übermittelte am 
15. Mai 1991 folgende Stellungnahme: 

,Der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen der Mit-
glieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP gegen 
die Stimmen der Mitglieder der Fraktion der SPD und 
der Mitglieder der Gruppe der PDS/Linke Liste und 
der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei einer 
Enthaltung angenommen. 

Folgender Antrag der Mitglieder der Fraktionen der 
CDU/CSU und FDP wurde gegen die Stimmen der 
Mitglieder der Fraktion der SPD und der Mitglieder 
der Gruppe der PDS/Linke Liste und der Gruppe 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen: 

„Der Ausschuß für Frauen und Jugend empfiehlt dem 
federführenden Ausschuß die Annahme des Renten

-

Überleitungsgesetzes. 

Es enthält wichtige Übergangsregelungen für die 
Frauen in den neuen Bundesländern: 

— Berechnungsgrundlage für die Renten nach 
SGB VI auf der Basis des 31. Dezember 1991, 
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— Abbau des Auffüllbetrages erst ab 1. Januar 
1996, 

— gerechtere Hinterbliebenenrente, 

— Anrechnung der Zeiten der Pflege von Angehöri-
gen bis 30. Juni 1995. 

Nach Auffassung des Ausschusses für Frauen und 
Jugend ist es unerläßlich, den Personen in Gesamt-
deutschland, die schwerpflegebedürftige Angehörige 
pflegen, diese Pflegeleistung in der Rente anzurech-
nen und dies schnellstmöglich in dem geplanten Pfle-
gegesetz zu regeln, so daß die Betroffenen in den 
neuen Bundesländern auch über 1995 hinaus mit die-
ser Anerkennung ihrer Leistung in der Rente rechnen 
können. 

Der geplante Wegfall der anerkannten Kindererzie-
hungszeiten ab 1995 für berufstätig gewesene Mütter 
wird kritisiert. Der Ausschuß sieht darin einen gravie-
renden Eingriff in die Besitzstände von Müttern, die 
1995 in Rente gehen. 

Der Ausschuß fordert daher zu prüfen, inwieweit hier 
mehr Gerechtigkeit erfolgen kann. " ' 

Folgender Antrag der Fraktion der SPD wurde mit den 
Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU 
und FDP gegen die Stimmen der Mitglieder der Frak-
tion der SPD und der Mitglieder der Gruppe der PDS/ 
Linke Liste und der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN abgelehnt: 

„Der Ausschuß für Frauen und Jugend lehnt den vor-
liegenden Entwurf des Renten-Überleitungsgesetzes 
ab. 

Durch den Entwurf des Renten-Überleitungsgesetzes 
ergeben sich für die eigenständige Alterssicherung 
von Frauen aus der DDR erhebliche Verschlechterun-
gen: 

— Die Zurechnungszeiten des alten DDR-Rechts für 
Kindererziehung werden abgeschafft (1 Jahr pro 
Kind, bei 3 und mehr Kindern 3 Jahre für jedes 
Kind, unabhängig von einer Berufstätigkeit). 

— Die Zurechnungszeit für Frauen, die mit 60 Jahren 
in Rente gehen, wird beseitigt (5 Jahre Zurech-
nungszeit bis zum Renteneintrittsalter 65). 

— Zeiten der Pflege von Angehörigen werden nicht 
mehr als Beschäftigungszeiten angerechnet. 

— Die bundesdeutsche Rentenformel benachteiligt 
gegenüber der Berechnungsweise nach dem alten 
DDR-Recht Versicherte mit niedrigem Arbeitsein-
kommen und kürzerer Versicherungsdauer, also 
überwiegend Frauen. 

— Die Vorschriften über Mindestrenten entfallen. 

— Die Sozialzuschläge, die zu 95 v. H. den Frauen 
zugute kommen, fallen weg mit der Folge, daß 
Frauen in erheblichem Umfang sozialhilfebedürf-
tig werden. 

Der Entwurf des Renten-Überleitungsgesetzes bedeu-
tet in der vorgelegten Form eine Festschreibung der 
Defizite des westdeutschen Rentensystems für eine 
eigenständige soziale Sicherung der Frauen. Unzurei-
chende Versichertenrenten von Frauen sollen weiter

-

hin kompensiert werden durch Witwenrenten, die von, 
der Rente des Mannes abgeleitet werden. 

Angesichts der veränderten gesellschaftlichen Reali-
tät — steigende Scheidungshäufigkeit und sinkende 
Zahl der Eheschließungen — ist aber eine eigenstän-
dige Alterssicherung der Frauen unabdingbar. Dar-
über hinaus werden die strukturellen Verschlechte-
rungen bei der eigenständigen Alterssicherung der 
Frauen aus der ehemaligen DDR durch die Einfüh-
rung der abgeleiteten Witwenversorgung nicht aus-
geglichen. 

Der Ausschuß für Frauen und Jugend forde rt  

— einen Bestandsschutz für die von den Frauen in der 
DDR erworbenen Antwartschaften, 

— eine Fortgeltung der Sozialzuschläge in modifizier-
ter Form, zumindest bis 1998. " 

Der Haushaltsausschuß teilte in seiner Stellungnahme 
vom 22. Mai 1991 mit, daß er mit den Stimmen der 
Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
gegen die Stimmen der Mitglieder der Fraktion der 
SPD und der Mitglieder der Gruppe der PDS/Linke 
Liste und der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
dem Gesetzentwurf — Drucksache 12/405 — zuge-
stimmt habe. Mit Schreiben vom 13. Juni 1991 wurde 
der Haushaltsausschuß gebeten, den Änderungsan-
trag der Fraktionen der CDU/CSU und FDP zu Arti-
kel 3 § 14 in seiner Stellungnahme gemäß § 96 GO-BT 
zu berücksichtigen. Diesen Bericht wird er gesondert 
vorlegen. 

Der mitberatende Ausschuß für Frauen und Jugend 
empfahl in seiner Stellungnahme vom 19. Juni 1991 zu 
dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD — Druck-
sache 12/724 — mit den Stimmen der Mitglieder der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen 
der Mitglieder der Fraktion der SPD in Abwesenheit 
der Mitglieder der Gruppe der PDS/Linke Liste und 
der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Gesetz-
entwurf abzulehnen. Der Haushaltsausschuß teilte in 
seiner Stellungnahme vom 19. Juni 1991 mit, daß er 
den Gesetzentwurf mehrheitlich gegen die Stimmen 
der Mitglieder der antragstellenden Fraktion abge-
lehnt habe. Der Innenausschuß und der Rechtsaus-
schuß haben auf die Mitberatung verzichtet. 

II. Zum Inhalt der Gesetzentwürfe 

A. Die Schwerpunkte der Gesetzentwürfe der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP bzw. der 
Bundesregierung sind: 

1. Übertragung des SGB VI auf das Beitrittsgebiet 
mit Wirkung zum 1. Januar 1992 

a) Altersrenten 

Die Altersgrenzen des SGB VI sollen vom 1. Januar 
1992 an auch im Beitrittsgebiet gelten. Künftig kön-
nen männliche Versicherte in aller Regel mit 63 Jah-
ren die Altersrente für langjährig Versicherte in An-
spruch nehmen. Frauen können im Beitrittsgebiet bis- 
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her mit Vollendung des 60. Lebensjahres in Rente ge-
hen. Ein großer Teil der Frauen wird auch die Voraus-
setzungen des SGB VI für eine Inanspruchnahme der 
Altersrente für Frauen mit 60 Jahren erfüllen. Bei Ren-
tenbeginn bis zum 30. Juni 1995 gelten die Vertrau-
ensschutzregelungen des Artikels 2. 

b) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 

An die Stelle von einheitlichen Invalidenrenten, die 
eine Erwerbsminderung von mindestens zwei Dritteln 
voraussetzen, sollen in Abhängigkeit vom Umfang der 
Erwerbsminderung die Berufsunfähigkeitsrente oder 
die Erwerbsunfähigkeitsrente treten. 

c) Hinterbliebenenrenten 

Witwen bzw. Witwer sollen Anspruch auf die große 
Witwen- bzw. Witwerrente haben, wenn sie minde-
stens 45 Jahre alt sind, ein Kind unter 18 Jahren erzie-
hen oder berufs- oder erwerbsunfähig sind. Sie be-
trägt 60 v. H. der Rente des verstorbenen Ehegatten. 
In den übrigen Fällen soll Anspruch auf die kleine 
Witwen- bzw. Witwerrente in Höhe von 25 v. H. der 
Rente des verstorbenen Ehegatten bestehen. Der An-
spruch auf diese Rente soll auch dann bestehen, wenn 
der Tod des Ehegatten vor 1992 eingetreten ist. 

d) Berücksichtigung der Kindererziehung 

Der Anspruch auf Leistung für Kindererziehung nach 
dem Kindererziehungsleistungs-Gesetz soll im Bei-
trittsgebiet auf diejenigen Mütter beschränkt werden, 
denen ein Anspruch auf eigene Rente nicht zustand, 
denn die Kindererziehung ist nach dem Recht der frü-
heren DDR in der Rente bereits berücksichtigt. Der 
Bezug einer Witwenrente soll dagegen der Einräu-
mung eines Anspruchs auf Leistung für Kindererzie-
hung nach dem Kindererziehungsleistungs-Gesetz 
nicht entgegenstehen. Anspruch auf diese Leistung 
soll den Müttern der Geburtsjahrgänge vor 1927 zu-
stehen, da sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bereits mindestens 65 Jahre alt sind. 

e) Rentenberechnung 

Nach der Vereinigung Deutschlands hat die Bewer-
tung von im Beitrittsgebiet zurückgelegten Zeiten 
nach dem Fremdrentenrecht ihre Legi timation verlo-
ren. Für die Rentenberechnung sollen vorrangig die 
tatsächlichen individuellen Entgelte maßgebend sein. 
Für Zeiten, in denen Entgelte nur bis zu einer be-
stimmten Beitragsbemessungsgrenze versicherbar 
waren, sollen grundsätzlich auch die darüber hinaus 
erzielten Individualentgelte für die Ermittlung von 
Entgeltpunkten maßgebend sein. Bis zur Verwirkli-
chung einheitlicher Einkommensverhältnisse wird ein 
aktueller Rentenwert (Ost) in Relation zu den Durch-
schnittsentgelten (Ost) eingeführt. Die Renten mit ak-
tuellen Rentenwerten (Ost) sind so anzupassen, daß 
im Beitrittsgebiet ein ebenso hohes Nettorentenni-
veau wie im übrigen Bundesgebiet erreicht wird. 

f) Ermittlung von anpassungsfähigen Beträgen aus 
Bestandsrenten 

In den Bestandsrenten des Beitrittsgebiets sind in er-
heblichem Umfang Sachverhalte berücksichtigt, die 
nach den Grundsätzen des SGB VI nicht oder nur in 
geringem Umfang berücksichtigt werden. Laufende 
Renten, die derartige Besonderheiten enthalten, sol-
len nicht gekürzt werden. Die auf systemfremden Ele-
menten beruhenden Rententeile sollen aber nicht an-
gepaßt werden, so daß sich eine allmähliche Anglei-
chung der Bestandsrenten in den alten Bundeslän-
dern und im Beitrittsgebiet ergibt. 

g) Finanzierung 

Mit Geltung auch der Finanzierungsvorschriften des 
SGB VI ist eine Weiterführung der getrennten Finan-
zierung der Rentenversicherung der Arbeiter und An-
gestellten in West und Ost nicht vereinbar. Daher wird 
zur Schaffung einer leistungsfähigen Rentenversiche-
rung in Deutschland der in den alten Bundesländern 
bewährte Finanzverbund zwischen den Trägern der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten auf die Rentenversicherungsträger im Beitrittsge-
biet ausgedehnt. 

2. Vertrauensschutz nach Artikel 30 Abs. 5 
Einigungsvertrag 

Artikel 30 Abs. 5 des Einigungsvertrages sieht vor, 
daß Ansprüche von Versicherten, deren Rentenbe-
ginn in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis zum 30. Juni 
1995 liegt, auch nach dem am 30. Juni 1990 geltenden 
Recht des Beitrittsgebiets zu beurteilen sind. Um die 
nach diesem Recht ermittelten Renten im Zahlbetrag 
an vergleichbare Bestandsrenten anzugleichen, sol-
len auch die Rentenangleichungen zum 1. Juli 1990 
sowie die Rentenanpassungen zum 1. Januar und 
1. Juli 1991 bei der Ermittlung der Vergleichsrente 
berücksichtigt werden. 

3. Überführung der Ansprüche und Anwartschaften 
aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen in 
die Rentenversicherung 

Nach dem Einigungsvertrag sollen in Zusatz- und 
Sonderversorgungssystemen erworbene Ansprüche 
und Anwartschaften mit Leistungen wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit, Alter und Tod zum 31. De-
zember 1991 in die Rentenversicherung überführt 
werden. Für die Überführung schreibt der Einigungs-
vertrag vor, daß die Ansprüche und Anwartschaften 
nach Art, Grund und Umfang den Ansprüchen und 
Anwartschaften im Beitrittsgebiet unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Beitragszahlung anzupassen 
sind, wobei ungerechtfertigte Leistungen abzuschaf-
fen und überhöhte Leistungen abzubauen sind sowie 
eine Besserstellung gegenüber vergleichbaren An-
wartschaften und Ansprüchen aus anderen öffent-
lichen Versorgungssystemen nicht erfolgen darf. 
Gleichzeitig sieht der Einigungsvertrag jedoch auch 
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vor, daß der Zahlbetrag von am 3. Oktober 1990 be-
reits laufende Leistungen den für Juli 1990 aus Sozi-
alversicherung und Versorgungssystem zu erbringen-
den Betrag nicht unterschreiten darf und daß bis 
30. Juni 1995 leistungsberechtigte Personen eine Lei-
stung wenigstens in der Höhe erhalten, die bei Lei-
stungsfall am 1. Juli 1990 aus der Rentenversicherung 
und dem Versorgungssystem zu erbringen gewesen 
wäre. 

Im Hinblick auf die vorrangige Zielsetzung des Eini-
gungsvertrages, im Rahmen der Überführung zu einer 
Anpassung an nach den allgemeinen Regelungen der 
Sozialversicherung erworbene Ansprüche und An-
wartschaften zu kommen und überhöhte Leistungen 
abzubauen, soll die gesetzliche Regelung unter Be-
rücksichtigung von Besonderheiten den gleichen 
Grundsätzen folgen, die bei der Überleitung des 
SGB VI zur Anwendung kommen. 

Der Rentenberechnung wird unabhängig von der Bei-
tragszahlung das jeweilige Einkommen zugrunde ge-
legt. Die aus dieser Berechnung ermittelte Rente löst 
die bisherigen Leistungen aus der Rentenversiche-
rung und dem Zusatzversorgungssystem bzw. die Lei-
stung aus dem Sonderversorgungssystem ab. Die Lei-
stung nach dem SGB VI orientiert sich grundsätzlich 
an den Entgelten bis zum jeweiligen Durchschnitts-
entgelt. Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Personengruppen zu bestimmen, bei denen das Ein-
kommen zwischen dem jeweiligen Durchschnittsent-
gelt und der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze 
ganz oder teilweise Berücksichtigung finden soll. 

Im Vorgriff auf die Ergebnisse, die sich aus der Über-
führung der individuell erworbenen Ansprüche und 
Anwartschaften ergeben, werden laufende gleichar-
tige Renten und Zusatzversorgungen sowie Sonder-
versorgungen zum Ersten des Monats, der auf die Ver-
kündung dieses Gesetzes folgt, begrenzt. Für Zahlbe-
träge aus Renten und Zusatzversorgung gilt grund-
sätzlich ein Höchstbetrag von 1 600 DM, was dem 
gerundeten Betrag bei einem erfüllten Arbeitsleben 
im Beitrittsgebiet mit Verdiensten im Bereich der Bei-
tragsbemessungsgrenze entspricht. Ausnahmen gel-
ten für Leistungen aus dem Sonderversorgungssystem 
der Staatssicherheit. Für sie erfolgt eine Höchstbe-
grenzung auf 600 DM im Monat. 

4. Kürzungen von Versorgungen 

Ziel des Gesetzes ist es, entsprechend dem Einigungs-
vertrag die versorgungsrechtliche Begünstigung der 
Personen zu verhindern, die der Etablierung und Sta-
bilisierung des politischen Systems der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik auch in persön-
lich vorwerfbarer Weise in besonderem Maße Vor-
schub geleistet haben. Der Beg riff des Verstoßes ge-
gen Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtsstaat-
lichkeit knüpft — bei aller Unterschiedlichkeit der 
Verhältnisse — an eine Rechtstradition an, die ihren 
Niederschlag bereits im G 131, dem Gesetz über die 
Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge 
(BFVG) und dem Häftlingshilfegesetz gefunden hat. 

Von einer weiteren Konkretisierung der im Eini-
gungsvertrag verwandten Beg riffe wird abgesehen. 
Sie ist nicht erforderlich, weil insofern auf die Konven-
tion zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten vom 4. November 1950, die allgemeingültiges 
Völkerrecht darstellt, zurückgegriffen werden kann. 

Entsprechend der bereits im Rentenangleichungsge-
setz der ehemaligen DDR vorgesehenen Entschei-
dung durch eine besondere Kommission erfolgt die 
Vorbereitung der Entscheidung über eine Kürzung 
oder Aberkennung der Ansprüche durch eine unab-
hängige Kommission. Deren Mitglieder werden zu 
zwei Dritteln auf Vorschlag der neuen Bundesländer 
und zu einem Drittel auf Vorschlag der sachlich be-
troffenen Bundesressorts berufen. Die Berufung er-
folgt durch die Bundesregierung, um sowohl die Be-
deutung als auch die Unabhängigkeit der Kommission 
zu betonen. 

Da eine abschließende Entscheidung über die Kür-
zung oder Aberkennung allein durch die Kommission 
aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich 
ist, überträgt das Gesetz die abschließende Entschei-
dung dem Bundesversicherungsamt, das auf Vor-
schlag der Kommission im Einzelfall die Kürzung oder 
Aberkennung ausspricht. Dieses ist somit durch den 
Kommissionsbeschluß im Regelfall weitgehend fest-
gelegt. Um die Verantwortung der Kommission her-
vorzuheben und gleichzeitig auch das Bundesversi-
cherungsamt zu entlasten, ist die Beiladung der Korn-
mission im gerichtlichen Verfahren gegen die Kür-
zungs- oder Aberkennungsentscheidung gesetzlich 
vorgeschrieben. 

Die Kommission kann auf Veranlassung öffentlicher 
Stellen oder aufgrund eigener Initiative tätig werden. 
Um die Verwertung aller zugänglichen Informationen 
sicherzustellen, begründet das Gesetz umfangreiche 
Mitwirkungs- und Auskunftspflichten öffentlicher 
Stellen, wobei den Belangen des Datenschutzes Rech-
nung getragen wird. 

5. Fremdrentenrecht 

Zum 1. Januar 1992 wird das Fremdrentenrecht auf 
das Beitrittsgebiet übergeleitet. Von diesem Zeit-
punkt an können daher Aussiedler, die im Beitrittsge-
biet Aufnahme gefunden haben, Ansprüche nach 
dem Fremdrentengesetz erwerben, wobei für die Er-
mittlung der Arbeitsentgelte die Einkommensstruktur 
des Beitrittsgebiets maßgeblich ist. Die Vorschriften 
des Fremdrentenrechts lösen die bis dahin geltenden 
Bestimmungen im Beitrittsgebiet über Leistungsan-
sprüche von Aussiedlern ab. Bei Zuzug nach dem 
31. Dezember 1991 aus einem FRG-Herkunftsgebiet 
in die alten Bundesländer und einem Aufenthalt dort 
zum Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs 
werden FRG-Leistungen auf einem Niveau gewährt, 
das dem Lohnniveau strukturschwacher Regionen des 
alten Bundesgebietes entspricht (80 v. H. der bisheri-
gen FRG-Leistung). 

Die von den Fraktionen der CDU/CSU und FDP ein

-

gebrachten und vom Ausschuß angenommenen An- 
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derungsanträge führen unter anderem zu folgenden 
Ergänzungen: 

— Auch die Zeiten des erlittenen Freiheitsentzuges 
werden einbezogen, soweit eine Kassationsent-
scheidung ergangen ist. Die Einbeziehung der 
Kassation in die Ersatzzeitenregelung führt nicht 
dazu, daß der gewöhnliche Straftäter, der auch 
nach dem Strafgesetzbuch der alten Bundesrepu-
blik Deutschland mit Freiheitsentzug bestraft wor-
den wäre, in den Genuß der Ersatzzeitenregelung 
kommt. 

— Bei den Überprüfungen der Neuberechnungen der 
Renten nach § 307 a SGB VI wird sichergestellt, 
daß die Renten älterer Berechtigter vorrangig 
überprüft werden. 

— Es wird sichergestellt, daß Zeiten des Gewahrsams 
einschließlich nachfolgender Zeiten der Krankheit 
oder Arbeitslosigkeit auch dann Ersatzzeiten sind, 
wenn die Versicherten wegen der im Einigungs-
vertrag aufgenommenen Stichtagsregelung nicht 
unter § 1 des Häftlingshilfegesetzes fallen. 

— Es wird ausgeschlossen, daß die Bestimmungen 
des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungs-
gesetzes zur Begrenzung von Einkommen wäh-
rend der Zeit der Zugehörigkeit zu einem Zusatz-
oder Sonderversorgungssystem über die Vertrau-
ensschutzregelungen des Artikels 2 umgangen 
werden. 

— Es wird klargestellt, daß bei Angehörigen des Son-
derversorgungssystems des ehemaligen Ministeri-
ums für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicher-
heit, die während eines Einsatzes im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland Beitragszeiten in der 
dortigen Rentenversicherung erworben haben, 
sich nur diese Zeiten rentensteigernd auswirken. 

— Es wird sichergestellt, daß Angehörige des ehema-
ligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amt für na-
tionale Sicherheit, die im Hinblick auf die bevorste-
henden Veränderungen ab Herbst 1989 noch bei 
anderen Verwaltungen der ehemaligen DDR unter-
gebracht werden konnten, nicht anders behandelt 
werden als die im Ministe rium Verbliebenen. 

— Personen, die bereits in der freiwilligen Krank-
heitskostenversicherung bei der ehemaligen staat-
lichen Versicherung der DDR — also außerhalb der 
dortigen Sozialversicherung — versichert waren 
und deren Versicherungsschutz endet, insbeson-
dere durch Kündigung des Rechtsnachfolgers der 
staatlichen Versicherung, wird es ermöglicht, der 
gesetzlichen Krankenversicherung beizutreten. 

— Versicherte erhalten das Recht, rentenrechtlich re-
levante Daten, soweit sie mit dem Ausweis für Ar-
beit und Sozialversicherung nachgewiesen wer-
den können, auch durch eine beglaubigte Ab-
schrift oder Ablichtung nachweisen zu können. 
Dabei können rentenrechtlich nicht relevante Da-
ten unkenntlich gemacht werden. 

— Die weitere Zahlung der vier laufenden Elternren-
ten wird ermöglicht. 

— Anstelle der Rentenversicherungsträger soll das 
Bundesversicherungsamt über Kürzung und Aber-
kennung von Leistungen entscheiden. 

B. Zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 
— Drucksache 12/724 — 

Die Vereinheitlichung des in beiden Teilen Deutsch-
lands noch unterschiedlichen Rentenrechts ist, wenn 
unsoziale Einschnitte und schwerwiegende Verwal-
tungs- und Organisationsprobleme vermieden wer-
den sollen, nur unter der Bedingung möglich, daß die 
Gesetzentwürfe der Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP — Drucksache 12/405 — und der Bundesregie-
rung — Drucksache 12/630 — grundlegend überar-
beitet und erst zum 1. Januar 1993 in Kraft gesetzt 
werden. 

Im Vorgriff auf das zeitlich zu verschiebende Renten

-

Überleitungsgesetz sollen in den fünf neuen Bundes-
ländern bei sonst weitergeltendem alten Renten-
recht 

— die Altersgrenzenregelungen, 

— das Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrentenrecht 
und 

— das Witwer- und Witwenrecht 

nach dem SGB VI bereits zum 1. Januar 1992 in Kraft 
gesetzt werden. 

Der Gesetzentwurf ist so konzipiert, daß er für das 
Kalenderjahr 1992 Bestand hat. Die Regelungen sol-
len zum 1. Januar 1993 außer Kraft treten, spätestens 
jedoch, wenn das SGB VI im Beitrittsgebiet in Kraft 
tritt. 

III. Zu den Beratungen im Ausschuß 

1. Überleitung des Rentenrechts nach SGB VI 

Der Ausschuß stellte fest, daß mit diesem Gesetzent-
wurf ein weiterer wichtiger Schritt zur Verwirkli-
chung des einigen Sozialstaates Bundesrepublik 
Deutschland getan werde. 

Bereits in den beiden Staatsverträgen sei die Ent-
scheidung über die Grundlagen des künftigen ein-
heitlichen Rentenrechts zugunsten des bundesdeut-
schen Rentenversicherungssystems getroffen worden. 
Entsprechend den Vorgaben von Artikel 30 Abs. 5 des 
Einigungsvertrages werden das Sechste Buch Sozial-
gesetzbuch (Rentenversicherung) (SGB VI) sowie das 
Recht der gesetzlichen Unfallversicherung durch be-
sonderes Bundesgesetz zum 1. Januar 1992 auf das 
Beitrittsgebiet übergeleitet. Diese in den beiden 
Staatsverträgen getroffene Grundentscheidung 
werde nachdrücklich bekräftigt. 

Der Ausschuß sprach sich im Hinblick auf weitere 
Reformüberlegungen dafür aus, die Zeit bis späte-
stens zum Auslaufen der Übergangsregelungen dazu 
zu nutzen, die eigenständige soziale Sicherung der 
Frau in der lohn- und beitragsbezogenen Rentenver-
sicherung fortzuentwickeln. 
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Die Schaffung eines einheitlichen Rentenrechts zum 
1. Januar 1992 in den alten und neuen Bundesländern 
dürfe nach Meinung der Mehrheit der Mitglieder der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP keinen Aufschub 
erfahren; daher sei die sofortige Verabschiedung des 
Renten-Überleitungsgesetzes unumgänglich. Vorran-
giges Ziel des Renten-Überleitungsgesetzes sei es, die 
Grundlage dafür zu schaffen, daß alle Berechtigten in 
den neuen Bundesländern ab 1. Januar 1992 eine auf 
dem Prinzip der Lohn- und Beitragsbezogenheit beru-
hende dynamische Rente erhielten. Es müßten jetzt 
die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß 
jeder Berechtigte pünktlich seine Rente als Alterslohn 
für Lebensleistung erhalte. Dazu müsse das Renten-
recht, wie es mit dem Rentenreformgesetz im breiten 
Konsens beschlossen worden sei, zum 1. Januar 1992 
auf die neuen Bundesländer übergeleitet werden; 
das Sechste Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB VI) 
müsse gleichzeitig in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft treten. 

Allerdings dürfe die Überleitung des SGB VI nicht 
schematisch erfolgen. Sie müsse Übergangsregelun-
gen enthalten, die Brüche vermieden und eine all-
mähliche Anpassung der Systeme ermöglichten. Da-
bei sei es erforderlich, die Vorschriften so auszugestal-
ten, daß sie einerseits die Interessen der Versicherten 
an einer höchstmöglichen Einzelfallgerechtigkeit be-
rücksichtigten, andererseits aber auch den Interessen 
der Verwaltung nach möglichst praxisnaher Gestal-
tung und Umsetzbarkeit entgegenkämen. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD lehnten den Ent-
wurf eines Renten-Überleitungsgesetzes ab, weil er 
den Anforderungen nicht entspreche, die mit der Har-
monisierung der unterschiedlichen Rentensysteme in 
den alten und neuen Bundesländern verbunden 
seien. 

Vor allem sei abzulehnen, 

— daß die Rentenanwartschaften, die in den neuen 
Ländern nach dem bisher geltenden Recht erwor-
ben worden sind, nicht ausreichend im Bestand 
geschützt seien (insbesondere nicht für Versi-
cherte, die nach dem 30. Juni 1995 in Rente ge-
hen), 

— daß bei der Umstellung der Renten der ehemaligen 
DDR auf das bundesdeutsche Rentenrecht in erster 
Linie die Ansprüche und Anwartschaften von 
Frauen in teilweise erheblichem Umfang negativ 
betroffen seien, 

— daß die im alten DDR-Recht enthaltene renten-
rechtliche Anerkennung von Kindererziehung und 
Pflege im Zuge der Überleitung des bundesdeut-
schen Rentenrechts ersatzlos wegfallen solle, 

— daß die in den neuen Bundesländern gezahlten 
Sozialzuschläge zu den Renten mit Wirkung für 
den Rentenzugang ab dem 1. Januar 1992 ersatz-
los wegfallen sollen, wodurch die Ausbreitung von 
Altersarmut und Überforderung der Kommunen 
durch Sozialhilfeaufwendungen vorprogrammiert 
werde, 

— daß die Garantien des Einigungsvertrages zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR be-
züglich des Schutzes der Ansprüche und Anwart

-

schaften aus Sonder- und Zusatzversorgungssyste-
men der ehemaligen DDR nicht eingehalten wer-
den, und daß insofern große Personenkreise pau-
schal und grundlos als Angehörige des SED-Herr-
schaftssystems diskreditiert würden und 

— daß schließlich die Fristen für die verwaltungsmä-
ßige Umsetzung viel zu knapp seien, so daß ein 
organisatorisches Chaos bei den für die neuen 
Bundesländer zuständigen Rentenversicherungs-
trägern zu befürchten seien. 

Die Vertreterin der Gruppe der PDS/Linke Liste ver-
band ihre Ablehnung zum Renten-Überleitungsge-
setz mit der Kritik, daß dieser Entwurf alles abschaffe, 
was in DDR-Rentenrecht dazu angetan gewesen sei, 
allgemeinen, fortschrittlichen Entwicklungen zu fol-
gen. Darunter verstand sie ein selbstbestimmtes Frau-
enleben z. B. durch eigenständige Rentenansprüche, 
die gemeinsame Verantwortung für behindertes Le-
ben durch Mindestrentenansprüche. Die Gruppe der 
PDS/Linke Liste stellte einen Änderungsantrag, der 
darauf abzielt, für die nach DDR-Recht gewährten 
Bestandsrenten und erworbenen Anwartschaften ei-
nen zeitlich unbegrenzten Vertrauensschutz auszuge-
stalten. Nach bundesdeutschem Recht sollten in den 
neuen Bundesländern demnach Ansprüche erst nach 
Inkrafttreten des SGB VI erworben werden. Dazu 
wäre erforderlich, das gesamte Renten-Überleitungs-
gesetz neu zu kodifizieren; als Eckpunkte dafür wur-
den angegeben: Streichung des § 307 a SGB VI sowie 
der Artikel 3 und 4. Wenn diese Überarbeitung des 
Gesetzentwurfs dazu führte, daß das SGB VI erst zum 
1. Januar 1993 in Kraft trete, wäre nach Meinung 
der Gruppe der PDS/Linke Liste das längere Ne-
beneinanderbestehen verschiedenen Rechts eine 
Chance, den Druck zu vergrößern, günstige Elemente 
beider Systeme zu verbinden. 

a) Altersrenten 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP begrüßten es, daß vom 1. Januar 1992 an die 
Altersgrenzen des SGB VI auch in den neuen Bundes-
ländern gelten sollen. Insbesondere Männer, die bis-
her erst mit 65 Jahren in Rente gehen konnten, wür-
den von dieser Regelung profitieren. Viele Arbeitslose 
und Schwerbehinderte könnten bereits mit 60 Jahren 
und sonstige langjährig Versicherte mit 63 Jahren in 
Rente gehen. Von diesen Verbesserungen seien im 
Jahr 1992 rund 200 000 Versicherte betroffen; in die-
ser Größenordnung werde gleichzeitig der Arbeits-
markt in den neuen Bundesländern entlastet. 

Frauen könnten zwar bisher im Beitrittsgebiet mit 
Vollendung des 60. Lebensjahres in Rente gehen, ein 
großer Teil der Frauen werde aber auch die Voraus-
setzungen des SGB VI für die Inanspruchnahme einer 
Altersrente für Frauen mit 60 Jahren erfüllen; ein an-
derer Teil werde die Altersrente für Arbeitslose oder 
für Schwerbehinderte, Berufs- oder Erwerbsunfähige 
in Anspruch nehmen können. Im übrigen bestehe auf-
grund der Vertrauensschutzregelungen des Artikels 2 
bei einem Rentenbeginn bis zum 30. Juni 1995 An-
spruch auf eine Altersrente mit Vollendung des 
60. Lebensjahres. 
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b) Renten wegen Erwerbsunfähigkeit 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP stimmten auch den Regelungen zu, wonach 
die Voraussetzungen des SGB VI für die Gewährung 
von Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ab 
1992 auch im Beitrittsgebiet gelten sollen. Die einheit-
lichen Invalidenrenten nach dem Rentenrecht der 
ehemaligen DDR, die eine Erwerbsminderung von 
mindestens zwei Dritteln voraussetzen, sollten in Ab-
hängigkeit vom Umfang der Erwerbsminderung 
durch die Berufsunfähigkeitsrente oder die Erwerbs-
unfähigkeitsrente abgelöst werden. Durch diese 
Übertragung des Rechts der Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit werde sich die Zahl der Be-
zieher dieser Renten in den neuen Bundesländern um 
etwa 50 (Y0 erhöhen. Soweit die versicherungsrechtli-
chen oder persönlichen Voraussetzungen des SGB VI 
nicht erfüllt würden, bestehe im Rahmen der Vertrau-
ensschutzregelungen des Artikels 2 bei Rentenbeginn 
bis zum 30. Juni 1995 darüber hinaus die Möglichkeit 
zum Bezug einer Invalidenrente in der nach dem 
Recht vom 31. Dezember 1991 berechneten Höhe. 

Die vorgesehene Regelung der Anwartschaftserhal-
tungszeiten für Versicherte, die im Dezember 1983 
bereits einen Invaliditätsschutz aufgebaut hatten, 
wurde begrüßt, weil dadurch Versicherte aus dem 
Beitrittsgebiet in die Lage versetzt würden, unter glei-
chen Bedingungen wie Versicherte in den alten Bun-
desländern einen Invaliditätsschutz aufrechtzuerhal-
ten. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD wiesen auf die 
auch im Gesetzentwurf ihrer Fraktion — Drucksache 
12/724 - vorgesehenen Überleitung der Regelungen 
für Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten hin. 

c) Hinterbliebenenrenten 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
hoben nachdrücklich die große sozialpolitische Be-
deutung der vorgesehenen Regelungen zur Überfüh-
rung des Hinterbliebenenrentenrechts auf die neuen 
Bundesländer hervor. Die Hinterbliebenenversor-
gung in der ehemaligen DDR sei sehr gering gewesen. 
Vor dem 60. Lebensjahr habe es eine Witwenrente 
nur bei Invalidität gegeben oder wenn kleine Kinder 
zu versorgen gewesen seien. Der Tod des Ehegatten 
habe in der Regel zu einer erheblichen Reduzierung 
des Haushaltseinkommens geführt. 

Da das Recht der ehemaligen DDR den Anspruch auf 
Witwenrente von engen Voraussetzungen abhängig 
machte, erhielten viele Frauen nach dem Tod des Ehe-
mannes keine Witwenrente. Es wäre sozialpolitisch 
nicht vertretbar, für diese Witwen an dem völlig unbe-
friedigenden Recht der Hinterbliebenenversorgung 
der ehemaligen DDR festzuhalten. Deshalb solle auch 
für Todesfälle vor dem 1. Januar 1992 das SGB VI 
Anwendung finden, wonach es für den Anspruch auf 
Witwenrente nicht auf den überwiegenden Unterhalt 
ankommt. 

Die Übertragung des Hinterbliebenenrentenrechts sei 
ein ganz bedeutender sozialpolitischer Schwerpunkt 

dieses Gesetzentwurfs. Dies ergebe sich nicht zuletzt 
daraus, daß die Übertragung des Hinterbliebenenren-
tenrechts des SGB VI ca. 150 000 Witwen, die bisher 
keine Leistungen erhalten hätten, erstmals eine Wit-
wenrente b ringe, in ca. 900 000 Fällen werde es statt 
der jetzt 15 %igen eine 60 %ige Witwenrente geben. 
Dafür würden allein im Jahre 1992 rd. 4 Mrd. DM auf-
gewendet. 

Grundsätzlich begrüßten die Mitglieder der Fraktion 
der SPD die Übertragung der Regelungen für Hin-
terbliebenenrenten und wiesen in diesem Zusam-
menhang auf ihren Gesetzentwurf — Drucksache 
12/724 — hin. 

Dies stelle aber in keinem Fall eine Kompensation für 
die Verschlechterungen bei den Versichertenrenten 
der Frauen dar, bei denen erhebliche Kürzungen vor-
gesehen seien. Dieses Kürzungsvolumen übersteige 
die Verbesserungen im Bereich der Witwenrenten in 
ganz erheblichem Ausmaß. Sie bezeichneten es als 
Ausdruck einer reaktionären Sozialpolitik, wenn man 
die Kürzung der Versichertenrenten der Frauen mit 
der Verbesserung der Witwenrenten aufrechne. 

Vor allem werde der Situation der geschiedenen 
Frauen nicht ausreichend Rechnung getragen. Sie 
wiesen darauf hin, daß in den alten Bundesländern bei 
vor dem 1. Juli 1977 geschiedenen Ehegatten unter 
bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine Ge-
schiedenenwitwen-/-witwerrente bestehe. Erst bei 
später geschiedenen Ehegatten werde ein Versor-
gungsausgleich durchgeführt. Da ein rückwirkender 
Versorgungsausgleich im Beitrittsgebiet nicht durch-
zuführen sei, beantragten sie, als rentenrechtlichen 
Ausgleich eine Geschiedenenwitwen-/-witwerrente 
einzuführen. 

d) Berücksichtigung der Kindererziehung 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
sprachen sich für die Anrechnung eines Versiche-
rungsjahres für die Erziehung eines Kindes auch für 
Mütter und Väter in den neuen Bundesländern aus. 
Zwar habe das DDR-Rentensystem mehr Kindererzie-
hungsjahre angerechnet; diese Zeiten könnten aber 
nicht mit einer Kindererziehungszeit nach dem 
SGB VI verglichen werden. Die „Zurechnungszei-
ten" , die die DDR für die Zeit der Kindererziehung 
gewährte, seien nicht rentenbegründend gewesen, 
sondern steigerten lediglich die Rente. Demgegen-
über wirke das Kindererziehungsjahr nach bundes-
deutschem Rentenrecht auch rentenbegründend. Im 
übrigen seien die Renten in der DDR statisch gewesen 
und allenfalls in unregelmäßigen Abständen aus 
Gründen der politischen Opportunität minimal ange-
paßt worden. Demgegenüber führten die Kindererzie-
hungszeiten nach bundesdeutschem Rentenrecht zu 
einer dynamischen Rente, so daß man also die Zeiten 
für Kindererziehung nach beiden Rentensystemen 
nicht gleichsetzen könne. Wenn davon gesprochen 
werde, die Anrechnungsvorschriften für Kindererzie-
hungszeiten nach dem Recht der ehemaligen DDR 
seien günstiger gewesen als die bundesdeutschen 
Anrechnungsvorschriften, so würden damit die Tatsa-
chen verfälscht. Günstiger könnten die Anrechnungs- 
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vorschriften des DDR-Rentenrechts nur dann sein, 
wenn sie mit der bundesdeutschen dynamischen 
Rente kombiniert würden. Ohne eine solche Dynami-
sierung, die das DDR-Rentenrecht gerade nicht ge-
kannt habe, habe z. B. ein Jahr Kindererziehung nach 
dem DDR-Recht den Frauen im Monat höchstens 
6 Mark gebracht gegenüber knapp 30 DM im Monat 
im Rentenversicherungssystem des SGB VI. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
wiesen auf ihren beabsichtigten Entschließungsan-
trag hin, wonach die Bundesregierung aufgefordert 
werde, noch in dieser Legislaturpe riode entspre-
chende gesetzliche Regelungen zur eigenständigen 
sozialen Sicherung der Frauen in der leistungsbezo-
genen Rentenversicherung vorzulegen. Deshalb sei 
das Rentenrecht im Interesse der Frauen so zu entwik-
keln, daß bei der Anerkennung der Familienarbeit 
nicht nur die Kindererziehung, sondern auch die 
Pflege von Angehörigen berücksichtigt werde. Die 
anzustrebenden Regelungen sollen sich an der Le-
benswirklichkeit orientieren und auch beachten, daß 
Familienarbeit oft auch gleichzeitig mit Erwerbstätig-
keit geleistet werde. Dementsprechend sollte das 
Rentenrecht Ansprüche ausbauen, die Erwerbstätig-
keit mit Familienarbeit verbänden. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD kritisierten die 
Abschaffung der Zurechnungszeiten für Kindererzie-
hung nach altem Recht der DDR. Bisher sei ein Jahr 
pro Kind, bei drei und mehr Kindern seien drei Jahre 
pro Kind jeweils additiv angerechnet worden. Da-
durch sei die Kindervergünstigung auch beim Zusam-
mentreffen von Kindererziehung und Berufstätigkeit 
voll wirksam gewesen. Künftig werde nur ein Jahr pro 
Kind nicht additiv angerechnet. Berufstätige Mütter 
erhielten dadurch keine oder nur geringe Rentenstei-
gerungen. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD sahen hierin gra-
vierende Nachteile für Frauen im Vergleich zu den 
Regelungen der ehemaligen DDR. Die Zurechnungs-
zeit für Frauen als Ausgleich für den früheren Renten-
beginn falle ersatzlos weg, ebenso würden Zeiten der 
Pflege von Angehörigen nicht mehr als Beschäfti-
gungszeiten angerechnet. Sie wiesen auf das schon in 
den alten Bundesländern ungelöste Problem der Al-
tersarmut hin. Durch das Renten-Überleitungsgesetz 
werde diese Problematik auch auf das Beitrittsgebiet 
übertragen. Es sei an der Zeit, hierfür einen grund-
sätzlichen Lösungsansatz zu finden, vor allem im Be-
reich eigenständiger Versicherungsansprüche für 
Frauen. 

e) Rentenberechnung und Ermittlung von 
anpassungsfähigen Beträgen aus Zugangsrenten 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP stimmten auch den Regelungen zu, durch die 
vermieden wird, daß die Unzulänglichkeiten des Bei-
tragsrechts der ehemaligen DDR, insbesondere die bis 
1990 unverändert geltende Beitragsbemessungs-
grenze von 600 DM, zu Lasten der Versicherten ge-
hen. Eine schematische Übertragung des SGB VI auf 
das Beitrittsgebiet hätte bedeutet, daß sich die Ren-
tenberechnung ausschließlich an den versicherten 

Entgelten orientiert hätte. Dies würde aber wegen der 
Beitragsbemessungsgrenze von 600 DM dazu führen, 
daß ein den alten Bundesländern vergleichbares Net-
torentenniveau nicht erreicht werden könnte. Deshalb 
sei nicht in erster Linie auf die versicherten, sondern 
auf die individuell erzielten Entgelte der Versicherten 
in den neuen Bundesländern abzustellen. Den Versi-
cherten sei deshalb bei der Rentenberechnung das 
tatsächlich erzielte Entgelt zu berücksichtigen, auch 
wenn sie nur ein niedrigeres Entgelt versichern konn-
ten, falls sie im Rahmen der rechtlichen Möglichkei-
ten Beiträge zur Pflichtversicherung und zur freiwilli-
gen Zusatzrentenversicherung gezahlt hätten. Durch 
diese ,Regelung werde auch in den neuen Bundes-
ländern gewährleistet, daß der Durchschnittsver-
diener auf 1 Entgeltpunkt pro Jahr und der Spitzen-
verdiener auf etwa 1,8 Entgeltpunkte pro Jahr kom-
men könne. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD unterstrichen, die 
bundesdeutsche Rentenformel stelle gegenüber der 
bislang in der DDR praktizierten Berechnungsweise 
Versicherte mit niedrigeren Arbeitseinkommen und 
kürzeren Versicherungszeiten schlechter. Dadurch, 
daß dynamische Renten in Aussicht gestellt worden 
seien, sei der Eindruck erweckt worden, als würden 
die bislang in der DDR erworbenen Renten und An-
wartschaften künftig entsprechend der Lohnentwick-
lung steigen und alsbald eine den West-Renten ver-
gleichbare Höhe erreichen. Dabei sei verschwiegen 
worden, daß die Ausgangsbasis jedoch niedriger 
sei. 

Hierin sahen die Mitglieder der Fraktion der SPD be-
deutende Einschnitte in Besitzstände, die weit über 
das hinausgehen, was die Bundesregierung gegen-
über Bürgerinnen und Bürgern der alten Bundeslän-
der und ihren Rentenanwartschaften jemals juristisch 
und politisch riskieren würde. 

f) Rentenberechnung und Ermittlung von 
anpassungsfähigen Beträgen aus Bestandsrenten 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
stellten klar, daß die Bestandsrenten eine Reihe von 
Elementen enthielten, die dem SGB VI fremd seien 
oder die eine andere Wertigkeit als nach dem SGB VI 
hätten. Eine Dynamisierung dieser Rententeile würde 
jedoch dauerhafte Verzerrungen mit sich bringen. Sie 
sprachen sich nachdrücklich dafür aus, laufende Ren-
ten, die derartige Besonderheiten enthielten, nicht zu 
kürzen. Die auf systemfremden Elementen beruhen-
den Rententeile sollten nicht angepaßt werden, so daß 
sich allmählich eine Angleichung der Bestandsrenten 
in den alten Bundesländern und dem Beitrittsgebiet, 
aber auch von Bestandsrenten und Zugangsrenten im 
Beitrittsgebiet ergebe. Diese Rententeile, die nicht 
dem bundesdeutschen Rentenversicherungsrecht 
nach SGB VI entsprächen, sollten über 1991 hinaus als 
sogenannte Auffüllbeträge weitergezahlt werden. Sie 
stellten klar, daß kein Rentner nach Inkrafttreten des 
Renten-Überleitungsgesetzes 1992 eine niedrigere 
Rente als vorher erhalten werde. 

Bei der Umwertung der Bestandsrenten in Renten 
nach SGB VI sieht der Entwurf — im Gegensatz zu den 
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Zugangsrenten — keine Möglichkeit vor, in bestimm-
ten Fällen nachgewiesene Arbeitseinkommen über 
die tatsächliche Beitragszahlung hinaus rentenrecht-
lich zu berücksichtigen. Die Mitglieder der Fraktion 
der SPD kritisierten diesen Umstand und werteten ihn 
als eine Ungleichbehandlung, die auch durch verwal-
tungstechnische Erwägungen nicht zu rechtfertigen 
sei. Die Fraktion der SPD hat einen entsprechenden 
Änderungsantrag eingebracht. 

g) Finanzverbund 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
sprachen sich nachdrücklich für einen Finanzverbund 
zwischen der Rentenversicherung in den alten und in 
den neuen Bundesländern aus. Mit Geltung auch der 
Finanzierungsvorschriften des SGB VI sei eine Wei-
terführung der getrennten Finanzierung der Renten-
versicherung in Ost und West nicht zu vereinbaren. Im 
Interesse aller Versicherten müsse auch hier die Ein-
heit hergestellt werden. 

Mit der Herstellung der Rechtseinheit im Rentenrecht 
werde damit zugleich eine einheitliche Solidarge-
meinschaft der Rentenversicherung in Deutschland 
geschaffen. Dies bedeute für Versicherte und Rentner 
in den neuen Bundesländern, daß ihren Ansprüchen 
und Anwartschaften dieselbe Sicherheit zuteil werde, 
wie sie für Ansprüche und Anwartschaften in den 
alten Bundesländern auf der Grundlage des an den 
Erfordernissen der Zukunft orientierten Finanzie-
rungssystems des Rentenreformgesetzes bestehe. 

Zu berücksichtigen sei auch, daß die Rentenversiche-
rung in den alten Bundesländern in der Zeit seit Öff-
nung der Grenzen erheblich davon profitiert habe, 
daß Übersiedler und Pendler aus den neuen Bundes-
ländern ihre Beiträge an die Versicherungsträger in 
den alten Bundesländern gezahlt hätten. Dies be-
deute, daß im Westen zusätzlich Beiträge gezahlt wür-
den, während gleichzeitig die Versicherungsträger im 
Osten Renten zahlen müßten, die nicht durch entspre-
chende Beiträge finanziert werden können. 

Es sei sachgerecht, daß der Bundeszuschuß für das 
Beitrittsgebiet in der Höhe des Anteils an den Renten-
ausgaben gezahlt werde, die er auch im übrigen Bun-
desgebiet erreiche. Mit dieser Regelung sei auch si-
chergestellt, daß die im Rahmen der Rentenreform 
vorgenommene Erhöhung des Bundeszuschusses 
auch unter den Bedingungen der Rechtseinheit im 
Rentenrecht erhalten bleibe. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD lehnten die Ein-
beziehung der Rentenversicherung (Ost) in den Fi-
nanzverbund der Rentenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten ab, weil die Beitragszahler anstelle 
aller Steuerzahler dadurch mit Kosten der deutschen 
Einheit ungerecht belastet würden. Darüber hinaus 
kritisierten sie, daß die Verbesserungen bei den Hin-
terbliebenen- und Invalidenrenten durch Verschlech-
terungen bei den Versichertenrenten finanziert wür-
den, wodurch Frauen in überproportionalem Maße 
betroffen seien. 

2. Vertrauensschutz nach Artikel 30 Abs. 5 
Einigungsvertrag 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
stimmten auch den Regelungen zu, wonach — ent-
sprechend den Vorgaben des Einigungsvertrages — 
für Versicherte der Rentenversicherung, die ihren 
Rentenbeginn in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 
30. Juni 1995 haben werden, das Rentenrecht der ehe-
maligen DDR nach dem Stand vom 31. Dezember 
1991 dann weiter angewendet wird, wenn es zu gün-
stigeren Ergebnissen als das Rentenrecht des dann für 
alle geltenden SGB VI führt. Es entspreche dem Ziel, 
ein einheitliches Rentenrecht zu schaffen, wenn die 
Versicherten aus den neuen Bundesländern, die nach 
dem 31. Dezember 1991 in Rente gingen, den entspre-
chenden Versicherten aus den alten Bundesländern 
gleichgestellt würden. Es müsse aber das Vertrauen 
auf die Alterssicherung, die vor Herstellung der So-
zialunion zu erwarten gewesen sei, geschützt werden. 
Hervorgehoben werden müsse, daß der Vertrauens-
schutz über das hinausgehe, was im Einigungsvertrag 
festgelegt worden sei, indem auf den Rechtszustand 
am 31. Dezember 1991 abgestellt werde, also ein-
schließlich der Rentenangleichung zum 1. Juli 1991 
und der Rentenanpassungen zum 1. Januar und 
1. Juli 1992. Durch diese Vertrauensschutzregelung 
sei gewährleistet, daß keinem Rentner aufgrund der 
Überleitung des Rentenrechts eine niedrigere Rente 
als zuvor ausgezahlt werde. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD sahen in den vor-
gesehenen Regelungen einen massiven Verstoß ge-
gen den Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die vor-
gesehenen Übergangsregelungen seien zu kurzfristig 
angelegt, sie liefen spätestens 1995 aus. Aber auch 
schon vor Ablauf von fünf Jahren werde der Eingriff 
durch deutlich spürbare Minderungen der Rentenstei-
gerungen spürbar sein. Deshalb forderten sie eine 
grundlegende Überarbeitung des Gesetzentwurfs 
und verwiesen auf ihren Gesetzentwurf — Druck-
sache 12/724. 

Vor allem kritisierten sie die Abkehr vom Einigungs-
vertrag, die ganz massiv gegen den Grundsatz des 
Vertrauensschutzes verstoße, vor allem die in Arti-
kel 3 vorgesehenen pauschalen Kürzungen. 

Die Vertreterin der Gruppe der PDS/Linke Liste sah 
den Grundsatz des Vertrauensschutzes ebenfalls ver-
letzt. Alle nach DDR-Recht gewährten Bestandsren-
ten und erworbenen Anwartschaften unterlägen ei-
nem zeitlich unbegrenzten Vertrauensschutz. 

3. Überführung der Ansprüche und Anwartschaften 
aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des 
Beitrittsgebiets 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
wiesen darauf hin, daß nach den Maßgaben des Eini-
gungsvertrages Ansprüche und Anwartschaften aus 
Zusatz- und Sonderversorgungssystemen in die allge-
meine Rentenversicherung zu überführen sind. Daher 
werde nach der Überführung bei der Rentenberech-
nung — unabhängig von der tatsächlichen Beitrags-
zahlung — bei dem Berechtigten grundsätzlich das 
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jeweils erzielte Einkommen zugrunde gelegt; bei An-
gehörigen des Sonderversorgungssystems des ehe-
maligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amt für na-
tionale Sicherheit begrenzt auf jeweils 65 v. H. des 
Durchschnittsentgelts, bei Angehörigen der anderen 
Versorgungssysteme begrenzt auf das Durchschnitts-
entgelt. Die Bestimmung der Personengruppen, bei 
denen davon abweichend auch Einkommen bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigungsfähig 
sei, solle in einer Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates erfolgen. Dies sei — wie auch der 
Rechtsausschuß ausgeführt habe — verfassungsrecht-
lich bedenkenfrei. Dem Anliegen nach einer näheren 
Konkretisierung der Kriterien, nach denen auch das 
über das Durchschnittsentgelt hinausgehende Ein-
kommen einer Rentenberechnung zugrunde gelegt 
werden könnte, sei durch die im Verlauf der parla-
mentarischen Beratungen geänderte Verordnungser-
mächtigung Rechnung getragen worden. Deren Neu-
fassung verdeutliche, daß ein höheres Einkommen 
dann ganz oder teilweise berücksichtigt werden 
könne, wenn die betreffende Personengruppe im Ver-
gleich zu anderen Personengruppen durch ihre Be-
schäftigung oder Tätigkeit keinen erheblichen Bei-
trag zur Stärkung oder Aufrechterhaltung des politi-
schen Systems der ehemaligen DDR geleistet und 
auch keine systemfördernde Funktion innegehabt 
hätten. Bedenken, daß diese notwendigerweise typi-
sierende Betrachtungsweise nicht zu individueller 
Gerechtigkeit führe, wiesen die Mitglieder der Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP unter Hinweis darauf 
zurück, daß es hierbei nicht um eine justizförmige 
Aufarbeitung etwa unter dem Gesichtspunkt straf-
rechtlich relevanten Handelns gehe. Ausgangspunkt 
sei vielmehr der Auftrag des Einigungsvertrages, 
überhöhte Leistungen abzubauen und erworbene An-
wartschaften an die allgemeinen Regelungen der So-
zialversicherung anzupassen. Eine solche Anpassung 
sei in der Rentenversicherung nur im Rahmen der all-
gemein geltenden Regelungen des SGB VI möglich. 
Könne bei einer vergleichenden typisierenden Be-
trachtung von Personengruppen nicht davon gespro-
chen werden, daß diese durch ihre berufliche Tätig-
keit das politische System der ehemaligen DDR er-
heblich gestärkt oder aufrechterhalten habe, so führe 
dies dazu, daß das Einkommen dieser Personen-
gruppe dann in vollem Umfang bis zur Beitragsbe-
messungsgrenze bzw. zu einem über das Durch-
schnittsentgelt hinausgehenden Teil für die Renten-
feststellung zu berücksichtigen sei. Dies sei bei einer 
Reihe von Personengruppen der Fall z. B. bei Ärzten 
oder Tierärzten in eigener Praxis, humanitären oder 
beruflichen Tätigkeiten ohne erheblichen politischen 
Bezug. Die typisierende Betrachtungsweise sei auch 
geeigneter als eine Individualüberprüfung, zum 
Rechtsfrieden wie zur Rechtssicherheit beizutragen, 
die im Beitrittsgebiet — auch unter Beachtung der 
Interessen derjenigen, die als Opfer des früheren poli-
tischen Systems anzusehen seien — zu den vorrangig 
zu fördernden Zielen gehörten. 

Forderungen, wie im Beitrittsgebiet entstandene Lei-
stungen ohne jedwede Höchstbegrenzung weiterzu-
zahlen, seien mit den rentenrechtlichen Regelungen 
im Bundesgebiet unvereinbar. Die vorgesehene Be-
grenzung bereits laufender Leistungen auf 1 600 DM 

entspreche dem Rentenbetrag, der sich ergebe, wenn 
während eines erfüllten Arbeitslebens immer Ein-
kommen an der Beitragsbemessungsgrenze zugrunde 
gelegt werde; er entspräche im übrigen — nach An-
gleichung des Rentenniveaus (Ost) an das Rentenni-
veau (West) — der Höchstrente, die auch in den alten 
Bundesländern erreichbar sei. 

Unabhängig von der Frage, ob sich aus dem Eini-
gungsvertrag ein Vertrauens- oder Bestandsschutz er-
gebe, was in den Anhörungen unterschiedlich beur-
teilt worden sei, haben die Mitglieder der Fraktion der 
FDP auf die besondere Problematik hingewiesen, die 
sich durch eine vom früheren Rentenangleichungsge-
setz in der DDR abweichende Regelung für die Betrof-
fenen ergebe, und eine Übergangsregelung für sinn-
voll gehalten. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD kritisierten we-
sentliche Teile des Artikels 3 als rechtsstaatlich be-
denklich und als Verstoß gegen den Vertrauens-
schutz. Artikel 3 mißachte den Einigungsvertrag inso-
fern, als er in § 10 eine Pauschalbegrenzung von 1 500 
DM für Versichertenrenten vorsehe. Solche Pauschal-
eingriffe, die ohne Berücksichtigung individueller 
Umstände erfolgen, seien aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes nicht hinnehmbar und auch nicht unter 
dem Gesichtspunkt zu rechtfertigen, daß die Folgen 
des SED-Unrechtsstaates im Versorgungsrecht zu 
korrigieren seien. Ebenso sahen sie in der generellen 
Kappung der Entgelte bei 100 v. H. des Durchschnitts-
einkommens eine unbegründete Pauschalverdächti-
gung gegenüber einer sehr differenzierten Personen-
gruppe. Vor allem warnten sie vor einer Vermischung 
von Strafrecht und Sozialrecht und verwiesen darauf, 
daß es in der Geschichte der deutschen Sozialpolitik 
— von der NS-Zeit abgesehen — noch niemals den 
Versuch gegeben habe, die Kürzung von Altersver-
sorgungsleistungen zu strafrechtlichen Zwecken zu 
instrumentalisieren. Auch in der Nachkriegsgesetz-
gebung in der Bundesrepublik Deutschland zur Be-
wältigung der NS-Vergangenheit (G 131-Gesetz) 
habe man mit guten Gründen darauf verzichtet, straf-
rechtliche und politische Aspekte in das Sozialrecht 
einzuführen. 

In dieser Einschätzung sahen sie sich voll durch die 
Ergebnisse der Anhörung bestätigt. Sie verwiesen 
darauf, daß sich kein einziger Sachverständiger in der 
Lage gesehen habe, dem Artikel 3 verfassungsrechtli-
che Unbedenklichkeit zu bescheinigen. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD unterstrichen im 
übrigen nachdrücklich, sie unterstützten nicht einen 
Bestandsschutz für Empfänger hoher und höchster 
Leistungen, die im allgemeinen in besonderer Staats- 
und Systemnähe gearbeitet hätten. Im Mittelpunkt 
der Problematik stehe die Gruppe vieler Empfänger 
von Leistungen einer normalen Größenordnung, z. B. 
aus den Versorgungssystemen für Pädagogen oder für 
technische und wissenschaftliche Intelligenz. Dies 
müsse allein schon deshalb differenziert betrachtet 
werden, weil es undenkbar wäre, beispielsweise die 
Pensionen für Lehrer im alten Bundesgebiet abzu-
schaffen. Nichts anderem entspräche das Versor-
gungssystem in der ehemaligen DDR. In diesem Zu-
sammenhang wiesen sie darauf hin, daß viele dieser 
Systeme überhaupt erst geschaffen worden seien, um 
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eine Minderbezahlung während der aktiven Zeit aus-
zugleichen. Deshalb lehnten sie die in Artikel 3 vor-
gesehenen unterschiedslosen pauschalen Kürzungen 
ab. 

4. Kürzungen von Versorgungen 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
wiesen darauf hin, daß die Kürzung oder Aberken-
nung von Ansprüchen nur in schwerwiegenden Fäl-
len erfolgen solle. Hier sei sie jedoch notwendig, da-
mit Versorgungsberechtigungen, die im Zusammen-
hang mit gravierenden Verstößen gegen die Grund-
sätze der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit oder 
unter schwerwiegendem Mißbrauch der Stellung zum 
eigenen Vorteil oder zum Nachteil anderer nur formal 
rechtmäßig erworben worden seien, im sozialen 
Rechtsstaat nicht verfestigt würden. Die — aus dem 
Einigungsvertrag übernommenen — Kriterien, nach 
denen eine Kürzung oder Aberkennung erfolgen 
solle, seien hinreichend konkretisiert. 

Der Begriff des Verstoßes gegen Grundsätze der 
Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit sei bereits in 
der Kriegsfolgengesetzgebung verwendet und durch 
die Rechtsprechung ausgefüllt worden. Insoweit 
könne — obwohl keine darüber hinausgehende Ver-
gleichbarkeit der zugrundeliegenden Sachverhalte 
bestehe — die Rechtsprechung zu den Kriegsfolgen-
gesetzen herangezogen werden. Auch das zweite Kri-
terium sei ausreichend bestimmt. Da es sich um einen 
schwerwiegenden Mißbrauch der Stellung handeln 
müsse, werde verhindert, daß eine Vielzahl von ver-
gleichsweise harmlosen Fällen an die Kommission 
herangetragen werde. Gleichzeitig stelle die Rege-
lung sicher, daß alle relevanten Mißbrauchsfälle auf-
gegriffen werden könnten. Soweit an persönlich 
schuldhaftes Verhalten angeknüpft werde, handele es 
sich nicht um einen Schuldvorwurf im Sinne des Straf-
rechts, sondern lediglich um eine Zurechnungsvor-
aussetzung, wie sie etwa aus dem sozialrechtlichen 
Verfahrensrecht oder aus dem allgemeinen Scha-
densersatzrecht bekannt sei, die nicht zur Poenalisie-
rung des Betroffenen führe. 

Nach Ansicht der Mitglieder der Fraktion der SPD 
sieht Artikel 4 individuelle, politisch-moralisch moti-
vierte Eingriffe in Rentenanwartschaften vor. Eine sol-
che Vermischung von Straf- und Sozialrecht treffe auf 
schwerwiegende Bedenken unter dem Aspekt des 
Rechts- und Sozialstaatsprinzips. In diesem Zusam-
menhang wiesen sie auf den Entwurf des Achten Ren-
tenversicherungsänderungsgesetzes in der 11. Wahl-
periode hin, der wegen ähnlicher Bedenken geschei-
tert sei. Auch nahezu alle Sachverständigen hätten in 
der Anhörung Bleichlautende Bedenken geäußert. 
Durch versicherungsfremde Zielsetzungen bedingte 
Änderungen des Sozialrechts seien unzulässig. Mit 
guten Gründen habe der bundesdeutsche Gesetzge-
ber deshalb auch in den fünfziger Jahren auf ver-
gleichbare Eingriffe zu Lasten von durch den Natio-
nalsozialismus belasteten Personen verzichtet. 

Sie bezweifelten, ob der Beg riff „Verstoß gegen die 
Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlich

-

keit" überhaupt justitiabel sei. Der Hinweis auf 

die Kriegsfolgengesetzgebung und die darauf auf-
bauende Rechtsprechung sei nicht überzeugend. 

Auch unter dem Aspekt der Praktikabilität sei die vor-
gesehene Regelung problematisch. Es sei zu erwar-
ten, daß sie sowohl im Verwaltungsvollzug als auch in 
der Rechtsprechung zu großen Schwierigkeiten füh-
ren werde. Sie äußerten schwerwiegende verfas-
sungsrechtliche Bedenken und beantragten die Strei-
chung von Artikel 4. 

Auch das Mitglied der Gruppe der PDS/Linke Liste 
beantragte die Streichung von Artikel 4. 

5. Fremdrentenrecht 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
begrüßten, daß nach den Änderungen des Fremdren-
tenrechts für Übersiedler aus der ehemaligen DDR 
durch das Vertragsgesetz zum Staatsvertrag zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom 
18. Mai 1990 im Rahmen des Renten-Überleitungsge-
setzes nun auch Konsequenzen für Aussiedler aus den 
verschiedenen Herkunftsgebieten hinsichtlich der ih-
nen zu gewährenden Leistungen gezogen würden. 
Einigkeit bestand insoweit, daß Aussiedler weiterhin 
Leistungen nach dem Fremdrentengesetz, das ab 
1. Januar 1992 auch im Beitrittsgebiet in Kraft tritt, 
erhalten sollten und damit an ihrer Integra tion auch in 
rentenrechtlicher Hinsicht festgehalten werde. Mei-
nungsverschiedenheiten g rundsätzlicher Art bestan-
den jedoch hinsichtlich der Höhe der Leistungen an 
Aussiedler. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
hielten an der in dem Gesetzentwurf vertretenen Auf-
fassung fest, daß die Aussiedler, die in den alten Bun-
desländern Aufnahme finden, Leistungen entspre-
chend den hier vorhandenen Einkommensverhältnis-
sen erhalten sollen. Dabei sollen allerdings mit Rück-
sicht auf die unterschiedlichen Lebensbedingungen 
auch in diesen Ländern Leistungen nur auf dem Ein-
kommensniveau strukturschwacher Gebiete erbracht 
werden, was im Ergebnis einer Absenkung der FRG

-

Leistungen um 20 v. H. bedeutet. Aussiedler, die in den 
neuen Bundesländern Aufnahme finden, sollen hinge-
gen Leistungen auf dem dort  gegebenen Rentenni-
veau erhalten und so lange an den Rentenerhöhungen 
im Beitrittsgebiet teilhaben, bis das Rentenniveau 
(Ost) 80 v. H. des Rentenniveaus (West) erreicht. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD lehnten die vor-
gesehene Regelung zum Fremdrentengesetz ab, vor 
allem weil sie dazu führen würde, daß Umzügler aus 
den neuen Bundesländern in den alten Bundeslän-
dern gegenüber Aussiedlern aus den osteuropäischen 
Ländern benachteiligt und je nach Wohnsitznahme 
ungleich behandelt würden. 

6. Gesetzliche Unfallversicherung 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP stimmten den in Artikel 7 enthaltenen Rege-
lungen für eine Überleitung des Unfallversicherungs-
rechts zu, nach denen die Unfallrenten aus dem Bei- 
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trittsgebiet ohne Neuberechnung als Unfallrenten 
nach dem Dritten Buch der Reichsversicherungsord-
nung übernommen werden. 

7. Sozialzuschlag 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
begrüßten die vorgesehenen Regelungen zur befriste-
ten Weitergewährung eines Sozialzuschlages. Der So-
zialzuschlag sei in der ehemaligen DDR zum 1. Juli 
1990 mit dem Ziel eingeführt worden, u. a. niedrige 
Renten auf dem Betrag von 495,00 DM aufzustocken, 
da es ein funktionsfähiges Sozialhilfesystem wie in der 
Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben habe. Der 
Sozialzuschlag stelle aber ein völlig systemfremdes 
Element in der gesetzlichen Rentenversicherung dar. 
Er sei eine sehr pauschal am Bedarf orientierte Sozial-
hilfeleistung und müsse deshalb so bald wie möglich 
abgebaut werden. Im Gegensatz zum Sozialzuschlag 
seien die Renten lohnbezogen; sie würden nicht nach 
Bedarfsgesichtspunkten zuerkannt. Eine Vermi

-

schung von Lohnbezug und Bedarfsbezug würde das 
bestehende Rentenversicherungssystem in seinen 
Grundstrukturen verändern. Der Sozialzuschlag sei 
eine pauschalierte Sozialhilfeleistung, die während 
der Aufbauphase der Sozialhilfeverwaltung in den 
neuen Bundesländern dem betroffenen Personenkreis 
gezahlt werden solle. Seit dem 1. Januar 1991 gelte 
auch in den neuen Bundesländern das Bundessozial-
hilfegesetz. Die entsprechende Verwaltung könne 
aber nicht von heute auf morgen in vollem Umfang 
funktionieren. In einigen Gebieten sei der Aufbau der 
Sozialhilfeverwaltung zwar bereits fortgeschritten. 
Das Sozialhilfesystem sei aber insbesondere wegen 
Mangels an Fachpersonal noch nicht flächendeckend 
und voll funktionsfähig. Deshalb sei zunächst die Wei-
terzahlung des Sozialzuschlages erforderlich. 

Es könne aber davon ausgegangen werden, daß in 
absehbarer Zeit der Aufbau eines funktions- und lei-
stungsfähigen Sozialhilfesystems abgeschlossen sein 
dürfte, so daß eine rasche und vollständige Erfüllung 
von Ansprüchen nach dem Bundessozialhilfegesetz 
gewährleistet sein werde. Von diesem Zeitpunkt an 
sei die Weiterzahlung des Sozialzuschlages sachlich 
nicht mehr gerechtfertigt und seine Überführung in 
die Sozialhilfe auch aus Gründen der Gleichbehand-
lung mit westdeutschen Rentnern geboten. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
sahen es als erforderlich an, als ersten Schritt den 
Sozialzuschlag für verheiratete Bezieher dann wegfal-
len zu lassen, wenn das Einkommen des Ehegatten 
eine bestimmte Höhe übersteige. Danach sollten dann 
alle anderen Sozialzuschläge wegfallen, was nicht zu-
letzt aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit und 
Gleichbehandlung erforderlich sei. Bei Bedarf werde 
er durch die Sozialhilfe ersetzt. 

Nach Ansicht der Mitglieder der Fraktion der SPD 
wäre es angesichts der organisatorischen Schwierig-
keiten beim Aufbau der Sozialhilfe in den neuen Bun-
desländern mit der finanziellen Situa tion der dortigen 
Kommunen nicht vertretbar, die heute in der ehema

-

ligen DDR gezahlten Sozialzuschläge für Rentnerin-
nen und Rentner sowie für Arbeitslose bereits für Neu

-

zugänge ab 1. Januar 1992 wegfallen und im übrigen 
bis zur Jahresmitte 1995 völlig auslaufen zu lassen. 
Allein schon aus Gründen der Praktikabilität sei es 
vielmehr angezeigt, die Sozialzuschläge, wenn auch 
in modifizierter Form, zumindest für weitere drei 
Jahre fortzuführen. 

Die Verlängerung der Sozialzuschläge sei aber auch 
aus grundsätzlichen Erwägungen sinnvoll. Generell 
sollte die Aufgabe, im Alter, bei Invalidität und bei 
Arbeitslosigkeit das Existenzminimum zu sichern, 
nicht auf die Sozialhilfe abgewälzt, sondern denjeni-
gen Trägern übertragen werden, die jeweils für diese 
sozialen Risiken zuständig seien. Insofern wäre es 
kontraproduktiv, die heute bereits im Gebiet der ehe-
maligen DDR vorhandenen Mindestsicherungsele-
mente abzuschaffen. Vielmehr sollten sie so lange 
weitergeführt  werden, bis in der gesamten Bundes-
republik Deutschland ein System der sozialen Grund-
sicherung eingerichtet sei, in das dann die Sozialzu-
schläge überführt werden könnten. 

8. Einzelregelungen 

Aus den Beratungen ist folgendes hervorzuheben: 

a) Renten an Behinderte (zu Artikel 1 
Nr. 54 — § 248) 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
hoben hervor, daß die Behinderten in den neuen Bun-
desländern nicht dadurch benachteiligt werden dürf-
ten, daß sie — im Gegensatz zu den Behinderten in 
Westdeutschland — keine Möglichkeit gehabt hätten, 
in einer Behindertenwerkstatt beschäftigt zu werden. 
Deshalb sollten diese Behinderten so gestellt werden 
wie die Behinderten in Westdeutschland, die in Behin-
dertenwerkstätten arbeiteten und damit pflichtversi-
chert seien. Diese Regelung sei ein wich tiger Beitrag 
zur Alterssicherung der Behinderten in der ehemali-
gen DDR. Für weitergehende Regelungen zur Alters-
sicherung der Behinderten im gesamten Bundesge-
biet sei im Rahmen späterer Reformdiskussionen Ge-
legenheit; jetzt komme es darauf an, die Lage a ller 
Rentner grundsätzlich zu verbessern. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD kritisierten, daß 
hier eine günstigere Regelung nach dem Recht der 
ehemaligen DDR ersatzlos gestrichen werde. Jugend-
liche Behinderte, denen eine Beschäftigung in Werk-
stätten für Behinderte nicht möglich sei, blieben 
außerhalb des Kreises der Versicherten und seien auf 
Sozialhilfe angewiesen. Nach dem Recht der früheren 
DDR hätten sie Anspruch auf eine Mindestrente ge-
habt. 

b) Berücksichtigung von Haftzeiten als Ersatzzeiten 
(zu Artikel 1 Nr. 57 — § 250) 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP sprachen sich nachdrücklich dafür aus, daß 
Zeiten des Gewahrsams einschließlich nachfolgender 
Zeiten der Krankheit oder Arbeitslosigkeit auch dann 
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als Ersatzzeiten berücksichtigt werden müßten, wenn 
die Versicherten wegen der im Einigungsvertrag auf-
genommenen Stichtagsregelung nicht unter § 1 des 
Häftlingshilfegesetzes fa llen würden. Bei den in Frage 
kommenden Haftzeiten handele es sich um Zeiten, die 
grundsätzlich von § 1 des Häftlingshilfegesetzes er-
faßt würden. Versicherte im alten Bundesgebiet wür-
den entsprechende Zeiten als Ersatzzeiten anerkannt 
bekommen. Für Versicherte, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Beitrittsgebiet vor dem 3. Oktober 1990 
genommen hätten, würden vergleichbare Zeiten nach 
der bestehenden Rechtslage nur deshalb nicht als Er-
satzzeiten berücksichtigt werden können, weil nach 
dem Einigungsvertrag das Häftlingshilfegesetz nur 
dann auf Versicherte im Beitrittsgebiet Anwendung 
finde, wenn diese nach dem 3. Oktober 1990 .dort ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt genommen hätten. Da 
allen Fällen ein gleicher Sachverhalt, nämlich Zeiten 
des Gewahrsams einschließlich nachfolgender Zeiten 
der Krankheit oder Arbeitslosigkeit unter den Voraus-
setzungen des Häftlingshilfegesetzes, zugrunde liege, 
sei es ein Gebot der Gleichbehandlung, in allen Fä llen 
die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß diese Zeiten als Ersatzzeiten in der Rentenberech-
nung Berücksichtigung finden könnten. Ein entspre-
chender gemeinsamer Antrag wurde vom Ausschuß 
angenommen. 

c) Erstattungen durch die Länder (zu Artikel 1 
Nr. 115 — § 291b) 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
wiesen darauf hin, daß die Strafjustiz Angelegenheit 
der Länder sei. Entsprechend sei auch geregelt, daß 
Aufwendungen für Entschädigungen für unschuldig 
erlittener Untersuchungs- oder Strafhaft von den Län-
dern getragen werde. Entsprechendes müsse für Auf-
wendungen gelten, die der Rentenversicherung aus 
der Anrechnung solcher Zeiten entstünden, so daß 
den Trägern der Rentenversicherung diese von den 
Ländern zu erstatten seien. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD kritisierten die 
vorgesehene Erstattungspflicht der Länder für ange-
rechnete Haftzeiten. Das Justizwesen in der ehemali-
gen DDR sei vom Zentralstaat wahrgenommen wor

-

den. Die Verantwortlichkeit dafür könne nicht rück

-

wirkend auf die Länder übertragen werden. Maßge-
bend für die Entschädigungspflicht sei der Ort des 
Strafvollzugs. Da die Strafvollzugsanstalten sehr un-
gleichmäßig über das Beitrittsgebiet verteilt seien, 
handele es sich zudem um eine willkürliche Auf-
schlüsselung der Erstattungspflicht. Sie schlossen sich 
insoweit der Stellungnahme des Bundesrates an. 

d) Umwertung der Bestandsrenten (zu Artikel 1 
Nr. 126 — § 307a Abs. 8) 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
sprachen sich in einem entsprechenden Antrag dafür 
aus, daß die Rentenversicherungsträger im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bereits vor 1994 die Renten, vor-
rangig diejenigen älterer Berechtigter, überprüfen 
und an die materielle Sach- und Rechtslage anpassen 

sollen. Gerade ältere Rentenempfänger müßten so 
schnell wie möglich in den vollen Genuß ihrer umbe-
werteten SGB-VI-Rente gelangen. 

Nach Ansicht der Mitglieder der Fraktion der SPD 
verstößt der zeitweise Ausschluß des Anspruchs ge-
gen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, wenngleich 
nicht zu verkennen sei, daß infolge der massenhaft 
notwendigen Rentenneuberechnungen auf die Ren-
tenversicherungsträger eine große Arbeitsbelastung 
zukomme. Deshalb beantragten sie eine Neufassung 
von Absatz 8, die die Antragsfrist stufenweise nach 
Jahrgängen verkürze. Die Ergänzung des Absatzes 8 
durch den entsprechenden Änderungsantrag der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP hielten sie für 
nicht ausreichend. 

e) Erstattungspflicht der Parteien (zu Artikel 3 § 14 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3) 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD kritisierten hef tig 
den Ausschluß der Erstattungspflicht der Parteien. Sie 
sahen darin den Versuch, sich auf Kosten der Steuer-
zahler von finanziellen Altlasten zu befreien. Auch der 
Hinweis auf den Verzicht auf Aktiva, dem eine gleich-
wertige Verminderung der Passiva gegenüberstehen 
müsse, sei nicht überzeugend, da beispielsweise von 
der FDP noch keine deutliche Verzichtsabsicht abge-
geben worden sei. Die kurzfristig eigens zu diesem 
Themenkomplex angesetzte öffentliche Anhörung 
von Sachverständigen habe diese Ansicht bestätigt. 
Als geradezu empörend empfanden sie die mit dem 
Änderungsantrag erfolgte Freistellung der Gruppe 
der PDS/Linke Liste von der Erstattungspflicht. 

Demgegenüber wiesen die Mitglieder der Fraktionen 
der CDU/CSU und FDP darauf hin, daß die Anhörung 
zu diesem Themenkomplex ergeben habe, daß das 
Kriterium der Beitragszahlung wie bei jedem ande-
ren Arbeitgeber — geeignet sei, eine Erstattungsver-
pflichtung auszuschließen. Darüber hinaus sei in der 
Anhörung deutlich geworden, daß gravierende Be-
denken schon gegen die Annahme einer Erstattungs-
pflicht bestehen. Ein genereller Verzicht auf die Er-
stattungspflicht stelle daher eine sachgerechte Lö-
sung dar. Dieser schloß sich der Ausschuß mit der 
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder der Fraktionen 
der CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen der Mit

-

glieder der Fraktion der SPD und der Gruppe der PDS/ 
Linke Liste an. 

f) Erstattungspflicht der Länder (zu Artikel 3 § 14 
Abs. 2 Nr. 3) 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD bezogen sich auf 
ihre Argumentation zu Artikel 1 Nr. 115. Das Sonder-
versorgungssystem der deutschen Volkspolizei, der 
Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs habe 
früher in zentralstaatlicher Verantwortung gestanden. 
Auch hier sei eine rückwirkende Übertragung der 
Verantwortung auf die Länder allein auch im Hinblick 
auf deren unzulängliche Finanzausstattung unvertret-
bar. Genauso verhalte es sich mit der teilweisen Er-
stattungspflicht für die Zusatzversorgungssysteme. 
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Dem hielten die Mitglieder der Fraktionen der CDU/ 
CSU und FDP entgegen, daß die Länder im Beitritts-
gebiet grundsätzlich ebenso wie die Länder im übri-
gen Bundesgebiet die Aufwendungen für Personen zu 
übernehmen hätten, die in Bereichen tätig gewesen 
seien, die den Ländern oblägen. Die Tragung der Auf-
wendungen könne nicht danach erfolgen, ob in der 
ehemaligen DDR der Zentralstaat diese Aufwendun-
gen übernommen hätte, sondern danach, ob im Bun-
desgebiet nach der Einigung eine Verantwortlichkeit 
der Länder oder des Bundes für Beschäftigte in diesen 
Bereichen bestehe. 

g) Zuständigkeit des Versicherungsträgers 
(zu Artikel 4 § 3) 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD wiesen auf die 
Anhörungen hin, in denen einhellig die Zuständigkeit 
des Rentenversicherungsträgers für das Aussprechen 
von Kürzungen und Aberkennungen abgelehnt wor-
den sei. Dieser könne aufgrund des ihm bekannten 
Datenmaterials über die Versicherungsverläufe keine 
Anhaltspunkte für die in Artikel 4 § 2 aufgeführten 
Tatbestände gewinnen. Insofern zeigten sie sich zu-
frieden, als die Zuständigkeit durch einen Änderungs-
antrag dem Bundesversicherungsamt zugewiesen 
werde. Ihre grundsätzlichen Bedenken gegen indivi-
duelle Kürzungen seien jedoch nicht ausgeräumt wor-
den. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
begrüßten gleichfalls, daß durch den Änderungsan-
trag eindeutig habe regeln lassen, eine klare Abgren-
zung der Aufgaben der Kommission und der Renten-
versicherungsträger erfolge, da letztere die Voraus-
setzungen für notwendige Kürzungen oder Aberken-
nungen nicht überprüfen könnten und nur in dem 
unabdingbar notwendigen Maß in das Verfahren ein-
bezogen werden sollten. 

B. Besonderer Teil 

Soweit die einzelnen Vorschriften unverändert über-
nommen wurden, wird auf die Begründung des Ge-
setzentwurfs - Drucksache 12/405 — verwiesen. Hin-
sichtlich der vom Ausschuß für Arbeit und Sozialord-
nung vorgenommenen Änderungen und eingefügten 
Vorschriften ist folgendes zu bemerken: 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis) 

Es handelt sich um eine Ergänzung bzw. Korrektur 
des Inhaltsverzeichnisses. 

Zu Nummer 2 (§ 3)  

Buchstabe a 

Die Regelung stellt klar, daß behinderte Teilnehmer 
an berufsfördernden Maßnahmen zur Rehabilita tion 
bei der Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen 
in Einrichtungen für Behinderte i. S. des § 1 Satz 1 

Nr. 2 nicht mehrfach versichert sind. Entsprechend 
der Konzeption bei Schaffung des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch soll in diesen Fällen vielmehr dieje-
nige Versicherungspflicht den Vorrang haben, die im 
Einzelfall den besten sozialen Schutz gewährt. 

Buchstabe b 

Die Änderung entspricht der bisherigen Änderung im 
Gesetzentwurf. 

Zu Nummer 19a (§ 135) 

Zuständiger Rentenversicherungträger für die bei der 
Deutschen Reichsbahn beschäftigten Angestellten ist 
ab 1. Januar 1992 die Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte, für die bei der Deutschen Reichsbahn 
beschäftigten Arbeiter hingegen die Bundesbahn- 
Versicherungsanstalt. Die neue Zuständigkeitsab-
grenzung ist mit einer entsprechenden Aufteilung der 
ca. 110 000 Rentenzahlfälle verbunden. Diese Auftei-
lung ist mit den derzeitigen datentechnischen Mitteln 
nicht möglich. Die beteiligten Rentenversicherungs-
träger halten es daher für sinnvoll, daß die Bundes-
bahn-Versicherungsanstalt die Rentenversicherung 
der Angestellten der Deutschen Reichsbahn nach dem 
Vorbild der Seekasse im Auftrag der Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte durchführt. Der Auftrag 
soll sich angesichts der längerfristig erwarteten Zu-
sammenlegung beider Verkehrsunternehmen auch 
auf die Durchführung der Rentenversicherung der 
Angestellten der Deutschen Bundesbahn erstrecken. 
Damit soll zugleich eine einheitliche soziale Betreu-
ung der Beschäftigten erreicht werden. 

Zu Nummer 20a (§ 154) 

Die Ergänzung stellt sicher, daß bis zur Angleichung 
der unterschiedlichen Lohn- und Gehaltssituation im 
Bundesgebiet und damit auch die Rentenhöhen die 
Entwicklung der Renten im Beitrittsgebiet im Renten-
versicherungsbericht gesondert dargestellt wird. 

Zu Nummer 31 (§ 181) 

Die Änderung verdeutlicht die Regelungsabsicht, 
Zeit- und Berufssoldaten bei einer Nachversicherung 
für die dem Grundwehrdienst entsprechende Dienst-
zeit nicht schlechter zu stellen als Grundwehrdienst-
leistende, indem sie auch der unterschiedlichen Höhe 
der Beitragsbemessungsgrundlage für Grundwehr-
dienstleistende in der Vergangenheit Rechnung 
trägt. 

Zu Nummer 36 (§ 210) 

Redaktionelle Klarstellung. 
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Zu Nummer 43 (§ 228a Abs. 2) 

Die Änderung stellt sicher, daß in Fällen der Beschäf-
tigung eines Invalidenrentners, dessen Hinzuver-
dienstmöglichkeiten sich nach § 302 a richten, die-
selben Werte gelten, die auch für einen Altersrentner 
bei Beschäftigung im Gebiet der alten Bundesländer 
gelten. 

Zu Nummer 45 (§ 229a) 

Die Änderung soll sicherstellen, daß selbständig Tä-
tige und mitarbeitende Familienangehörige, die nicht 
nach §§ 1 bis 3 versicherungspflichtig sind und nicht 
versicherungspflichtig bleiben möchten, berechtigt 
sind, freiwillige Beiträge zur Rentenversicherung zu 
zahlen und keine Nachteile bei der Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten erleiden. 

Zu Nummer 49 (§ 233 a) 

Redaktionelle Änderungen. 

Zu Nummer 51a (§ 239) 

Zu Buchstabe a 

Die Einfügung des neuen Satzes 2 ermöglicht Berg-
leuten in den neuen Bundesländern den Zugang zur 
Knappschaftsausgleichsleistung in den Fällen, in de-
nen die Entlassung aus dem knappschaftlichen Be-
trieb nach Vollendung des 50., aber vor Vollendung 
des 55. Lebensjahres erfolgt. Dieses Ergebnis wird 
durch die Gleichstellung des Bezuges der Bergmanns-
vollrente mit dem Bezug von Anpassungsgeld er-
reicht; und zwar unabhängig davon, ob sie bei Auf-
gabe der knappschaftlichen Tätigkeit in den alten 
Bundesländern Anpassungsgeld hätten beziehen 
können. Diese von den Voraussetzungen für das An-
passungsgeld losgelöste Fiktion ist erforderlich, weil 
ansonsten Bergleuten in den neuen Bundesländern 
außerhalb des Steinkohlenbergbaus, den es do rt  nicht 
gibt, der Zugang zur KAL weiterhin versperrt bliebe. 
Die Gleichstellung ist auf längstens fünf Jahre be-
schränkt, weil eine über fünf Jahre hinausgehende 
Bezugszeit von Anpassungsgeld nicht möglich ist. 

 
Zu Buchstabe b 

Die Ergänzung stellt im Hinblick auf die Einführung 
der Knappschaftsausgleichsleistung (KAL) in den 
neuen Bundesländern klar, daß bei Bezug der KAL, 
die zwar keine Altersrente ist, tatsächlich aber von 
den Bergleuten als solche verstanden wird, der Hin-
zuverdienst auf ein Siebtel der monatlichen Bezugs-
größe der Sozialversicherung begrenzt ist. 

Zu Nummer 52a (§ 241a) 

Die im Gesetzentwurf im Bereich der Anspruchs-
voraussetzungen eingestellte Vorschrift gehört 
rechtssystematisch in den Regelungsbereich, der sich 
mit Beitragszeiten befaßt. Vgl. auch Ergänzung des 
§ 248. 

Zu Nummer 53a (§ 245 a) 

Die Vorschrift entlastet die Träger der Rentenver-
sicherung von der Prüfung der versicherungsrechtli

-

chen Anspruchsvoraussetzungen. Diese sind in Fällen 
der Zahlung z. B. einer Übergangshinterbliebenen-
rente bereits zu einem früheren Zeitpunkt vorgenom-
men worden. Vgl. im übrigen die entsprechende Vor-
schrift zur vorläufigen Ermittlung der persönlichen 
Entgeltpunkte. 

Zu Nummer 54 (§ 248) 

Zu Absatz 2 

Die im Gesetzentwurf im Bereich der Anspruchsvor-
aussetzungen eingestellte Vorschrift gehört rechtssy

-

stematisch in den Regelungsbereich, der sich mit Bei-
tragszeiten befaßt. Vgl. auch Streichung des § 241 a. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung. 

Zu Absatz 4 

Die geänderte Formulierung des Satzes 2 bringt bes-
ser als die bisherige Fassung zum Ausdruck, daß es 
sich um eine Zuordnung zurückgelegter Versiche-
rungszeiten zu einem bestimmten Versicherungs-
zweig und nicht um die Zuständigkeit eines bestimm-
ten Versicherungsträgers handelt. 

Zu Nummer 57 (§ 250) 

Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um die Berichtigung eines redaktio-
nellen Versehens, durch die sichergestellt wird, daß 
Internierungs- und Verschleppungszeiten wie bisher 
berücksichtigt werden können. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Die Ergänzung der Nummer 5 stellt sicher, daß Zeiten 
des Gewahrsams einschließlich nachfolgender Zeiten 
der Krankheit oder Arbeitslosigkeit auch dann Ersatz-
zeiten sind, wenn die Versicherten wegen der im Eini-
gungsvertrag aufgenommenen Stichtagsregelung 
nicht unter § 1 des Häftlingshilfegesetzes fa llen. 
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Zu Doppelbuchstabe dd 

Die Änderung bezieht auch die Zeiten des erlittenen 
Freiheitsentzugs ein, soweit eine Kassationsentschei-
dung ergangen ist. Kassation und Rehabi litierung die-
nen im wesentlichen demselben Zweck: der Beseiti-
gung rechtsstaatswidriger Entscheidungen der SED

-

Strafjustiz. Die Unterscheidung zwischen kassations-
fähigen Unrechtsurteilen bezüglich „krimineller" 
Handlungen und rehabilitierungsfähigen Unrechtsur-
teilen bezüglich politisch motivierter Aktivitäten trifft 
die willkürliche Rechtspraxis der DDR; Rechtspre-
chung und Verwaltung der ehemaligen DDR bedien-
ten sich virtuos sowohl des politischen als auch des 
„gewöhnlichen" Strafrechts zur Durchsetzung staatli-
cher Ziele. Für die Betroffenen sind die (feinen) Unter-
schiede zwischen den Rechtsinstituten nicht nachvoll-
ziehbar. Das geltende Recht läßt eine Rehabi litierung 
nur im Falle der Wahrnehmung „verfassugnsmäßiger 
politischer Grundrechte" zu, soweit diese „friedlich" 
oder „gewaltlos" vonstatten gegangen ist. Die Anfor-
derung der Gewaltlosigkeit schließt die Fälle prak-
tisch unvermeidbarer politischer Gewalt, insbeson-
dere im Zusammenhang mit dem 17. Juni 1953, bei 
Demonstrationen oder bei Fluchtversuchen von der 
Rehabilitierung aus. Es ist deshalb beabsichtigt, die 
bisherigen Institute „Rehabilitierung" und „Kassa-
tion" zu einem einheitlichen Rechtsinstitut der „er-
weiterten Rehabilitierung" zusammenzuführen. Das 
neue Rechtsinstitut soll die bisherigen Rehabilitie-
rungs- und Kassationstatbestände erfassen. 

Die Einbeziehung der Kassation in die Ersatzzeitenre-
gelung führt nicht dazu, daß der gewöhnliche Straftä-
ter, der auch nach dem Strafgesetzbuch der alten Bun-
desrepublik  Deutschland mit Freiheitsentzug bestraft 
worden wäre, in den Genuß der Ersatzzeitenregelung 
kommt. Eine Kassation findet bei Straftaten, die auch 
nach dem Recht der alten Bundesrepublik Deutsch-
land strafbar sind, nicht statt. In Mischfällen ist die 
Kassation der Entscheidung beschränkt. Sie findet nur 
statt, soweit die Entscheidung im Strafausspruch oder 
im Ausspruch über die sonstigen Rechtsfolgen der Tat 
gröblich unrichtig, mit rechtsstaatlichen Maßstäben 
nicht vereinbar ist oder auf einer schwerwiegenden 
Verletzung des Gesetzes beruht. Die Kassation darf 
nicht mit dem Wiederaufnahmeverfahren nach dem 
Strafprozeßrecht der alten Bundesrepublik Deutsch-
land verwechselt werden. 

Zu Nummer 58 (§ 252 a) 

Zu Absatz 1 Nr. 1 

Die Änderung stellt klar, daß — wie bei Anrechnungs-
zeiten wegen Schwangerschaft und Mutterschaft nach 
§ 58 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 — eine Unterbrechung 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder 
selbständigen Tätigkeit für die Anerkennung solcher 
Zeiten als Anrechnungszeiten erforderlich ist. 

Zu Absatz 1 Nr. 4 

Die Ergänzung um Versorgungen wegen voller Be

-

rufsunfähigkeit oder wegen Teilberufsunfähigkeit 
stellt diese Zeiten Rentenbezugszeiten vor Vollen

-

dung des 55. Lebensjahres gleich. Damit ist gewähr-
leistet, daß diese Zeiten als beitragsfreie bzw. bei-
tragsgeminderte Zeiten bewe rtet werden. 

Zu Nummer 63 (§ 254d) 

Zu Absatz 2 Nr. 1 

Die Ergänzung dient der Klarstellung des ursprüng-
lich Gewollten. 

Zu Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen 
Versehens. 

Zu Nummer 67 (§ 256 a) 

Zu Absatz 3 

Mit der Ergänzung wird klargestellt, daß für die 
Glaubhaftmachung von Verdiensten oberhalb der 
Beitragsbemessungsgrenzen dieselben Regelungen 
gelten wie für die Glaubhaftmachung der Zahlung 
von Beiträgen zur Rentenversicherung im übrigen 
(§ 286a Abs. 1 und § 286b). 

 

Zu Absatz 6 

Die Regelungen des bisherigen Absatzes 6 sind nun-
mehr aus rechtssystematischen Gründen im neuen 
§ 259b enthalten. 

Zu Nummer 68 (§ 256b) 

Durch die Ergänzung wird die in § 22 FRG enthaltene 
Regelung über die Bestimmung der maßgeblichen Be-
reiche auch in die Vorschrift über Entgeltpunkte für 
glaubhaft gemachte Beitragszeiten im Beitrittsgebiet 
übernommen. 

Zu Nummer 71 (§ 259a) 

Zu Absatz 1 

Die Ergänzung dient der Klarstellung des ursprüng-
lich Gewollten. 

Zu Absatz 2 

Es handelt sich um die Korrektur eines redaktionellen 
Versehens. 
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Zu Nummer 71a (§ 259b) 

Die Regelung tritt als eigenständige Vorschrift aus 
rechtssystematischen Gründen an die Stelle des bis-
herigen § 256 a Abs. 6 des Entwurfs und bringt damit 
deutlicher als bisher zum Ausdruck, daß für Zeiten der 
Zugehörigkeit zu einem Zusatz- oder Sonderversor-
gungssystem von den vorstehenden Vorschriften ab-
weichende Regelungen gelten. 

Zu Nummer 72 (§ 259 c) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
der Einfügung eines neuen § 259 b. 

Zu Nummer 78a (§ 265b) 

Die Vorschrift ermöglicht es den Rentenversiche-
rungsträgern, zunächst ohne großen Arbeitsaufwand 
und Datenspeicherung für die meisten der ab 1. Ja-
nuar 1992 zu leistenden Hinterbliebenenrenten mit 
Todesfällen vor 1992 aufgrund der Antragsunterlagen 
die Renten festzustellen, ohne sofort ein Versiche-
rungskonto vollständig aufbereiten zu müssen. 

Die Vorschrift hat Bedeutung für die Fälle, in denen 
bereits früher eine Hinterbliebenenrente geleistet 
wurde, die aber nicht mehr im Rentenbestand Dezem-
ber 1991 enthalten ist (z. B. Zahlung lediglich einer 
Übergangshinterbliebenenrente, Wegfall einer Wit-
wen- bzw. Witwerrente bei Erreichen des 8. Lebens-
jahres eines Kindes, Wegfall einer Waisenrente bei 
Erreichen des 18. Lebensjahres der Waise). 

Die Regelung entspricht § 307 a Abs. 8, wonach vor-
läufig pauschal ein Monatsbetrag ermittelt werden 
kann, auf den sowohl die Vorschriften beim Zusam-
mentreffen von Renten und von Einkommen als auch 
die für Rentner maßgeblichen krankenversicherungs-
rechtlichen Regelungen anzuwenden sind. 

Zu Nummer 84 (§ 272) 

Durch die Änderung des Absatzes 1 wird aus Gründen 
des Vertrauensschutzes sichergestellt, daß auch Ver-
sicherte, die am 18. Mai 1990 zwischen 40 und 
50 Jahre alt waren, bei Eintritt von verminderter Er-
werbsfähigkeit und einer sich anschließenden Rente 
wegen Alters bzw. im Falle des Todes deren Hinter-
bliebene eine Rente aus Beitragszeiten nach dem 
Fremdrentengesetz ins Ausland exportiert erhalten 
können. 

Die Einfügung eines neuen Absatzes 2 vermeidet eine 
höhere Wertigkeit der Entgeltpunkte für Fremdbei-
träge gegenüber den — die Abgeltung auslösenden — 
Entgeltpunkten für Beiträge nach Bundesrecht. 

Entgeltpunkte für Fremdbeiträge sind bei Auswande-
rungen vor dem 19. Mai 1990 in gleicher Höhe in der 
Auslandsrente abzugelten, in der Entgeltpunkte für 
Bundesgebiets-Beiträge vorliegen. Soweit derartige 
Beiträge mit Entgeltpunkten (Ost) zu bewe rten sind, 
sollen die in gleicher Höhe „mitzuziehenden" Ent

-

geltpunkte für Beiträge nach dem Fremdrentengesetz 
entsprechend bewe rtet werden. 

Zu Nummer 90 (§ 277 a) 

Die Ergänzung stellt klar, 

— daß die besonderen Regelungen über die Ermitt-
lung der Beitragsbemessungsgrundlage für die Be-
rechnung der Beiträge auch in Nachversiche-

rungsfällen nach dem 31. Dezember 1991 anzu-
wenden sind, soweit es sich um Zeiten im Beitritts-
gebiet handelt, die vor dem 1. Januar 1992 liegen, 
und  

— daß der Durchführung der fiktiven Nachversiche-
rung im Beitrittsgebiet dieselben Regelungen zu-
grunde zu legen sind wie im übrigen Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland.  

Zu Nummer 99a (§ 284b) 

Die katholischen Ordensangehörigen im Beitrittsge-
biet werden für Zeiten bis 31. Dezember 1984 nach-
versichert und damit erstmals in die Rentenversiche-
rung einbezogen. Sie werden damit den Diakonissen 
gleichgestellt, die ab 1. Januar 1985 durch eine Ver-
einbarung zwischen dem Staatssekretariat für Arbeit 
und Löhne beim Ministerrat der ehemaligen DDR und 
dem Bund der Evangelischen Kirchen in der ehemali-
gen DDR bereits in die Rentenversicherung als Versi-
cherte einbezogen worden sind, wobei auch die Zei-
ten vor 1985 im Leistungsfall als Beitragszeiten anzu-
rechnen waren. 

Für die katholischen Ordensangehörigen wurde eine 
solche Vereinbarung damals nicht geschlossen. Durch 
die Einbeziehung der Ordensangehörigen im Bei-
trittsgebiet in die Nachversicherung für Zeiten bis 
Dezember 1984 ergibt sich das Erfordernis, für die 
Zeiten vom 1. Januar 1985 bis 31. Dezember 1991 eine 
Nachzahlung zuzulassen, um bestehende Lücken in 
der Versicherungsbiographie noch schließen zu kön-
nen. Vollendet der Nachzahlungsberechtigte das 
65. Lebensjahr, ist für folgende Zeiten eine Nachzah-
lung ausgeschlossen. Die Nachzahlungsmöglichkeit 
ist befristet. 

Zu Nummer 104a (§ 286e) 

Der Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung ist für 
die Versicherten und die Rentenversicherungsträger 
als Nachweis für rentenrechtlich relevante Daten un-
verzichtbar. Aber auch in anderen Sozialleistungsbe-
reichen können Daten aus dem Ausweis leistungs-
rechtlich bedeutsam sein. Die Versicherten sollten 
ihre Ausweise daher weiterhin sorgfältig aufbewah-
ren. Die Rentenversicherungsträger benötigen für die 
Durchführung ihrer Aufgaben nicht alle in dem Aus-
weis für Arbeit und Sozialversicherung enthaltenen 
Daten. Insbesondere die für den Versicherten sen- 
siblen medizinischen Daten, wie zum Beispiel die Dia-
gnoseschlüssel, werden von den Rentenversiche

-

rungsträgern grundsätzlich nicht benötigt. Die Ren- 
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tenversicherungsträger benötigen allerdings zum Bei-
spiel die auch im Ausweis enthaltenen rentenrechtlich 
relevanten Daten über die bescheinigten Arbeitsent-
gelte oder Arbeitseinkommen sowie die diesen zu-
grundeliegenden Beschäftigungszeiträume, die be

-

scheinigten Arbeitsunfähigkeitszeiten oder sonstige 
Arbeitsausfalltage. Es ist daher erforderlich, sowohl 
dem Recht der Versicherten auf informationelle 
Selbstbestimmung als auch den Erfordernissen einer 
ordnungsgemäßen und richtigen Leistungsfeststel

-

lung der Rentenversicherungsträger durch eine be-
friedigende Regelung Rechnung zu tragen. Dies wird 
mit der vorgelegten Vorschrift erreicht, da die Versi-
cherten das Recht erhalten, die rentenrechtlich rele-
vanten Daten, soweit sie mit dem Ausweis für Arbeit 
und Sozialversicherung nachgewiesen werden kön-
nen, auch durch eine beglaubigte Abschrift oder Ab-
lichtung nachweisen zu können. Möchte der Versi-
cherte, daß rentenrechtlich nicht relevante Daten dem 
Rentenversicherungsträger nicht bekanntwerden, ist 
er berechtigt, diese Daten, soweit sie in der Abschrift 
des Ausweises enthalten sind, unkenntlich zu ma-
chen, zum Beispiel durch eine entsprechende Schwär-
zung. 

Zu Nummer 106 (§ 287 b) 

Redaktionelle Klarstellung, daß Satz 2 nur für die Aus-
gaben für Rehabilitation gilt. 

Zu Nummer 108 (§ 287 d) 

Redaktionelle Änderung. Die Erstattung von Sozial

-

zuschlägen wird in Artikel 38 geregelt. 

Zu Nummer 110 (§ 287 f) 

Die Verteilung der Bundeszuschüsse auf die Träger 
der Rentenversicherung der Arbeiter ist ebenfalls ge-
trennt auszuweisen. 

Zu Nummer 111 

Die Verordnungsermächtigung ist nicht mehr erfor-
derlich, da die Anlage 2 a bereits um die Beitragsbe-
messungsgrenze (Ost) für das 2. Halbjahr 1991 durch 
einen Änderungsantrag ergänzt worden ist. Für die 
Ergänzung der Anlage 2 a um die Beitragsbemes-
sungsgrenze (Ost) reicht § 275b aus. 

Zu Nummer 115 

Die geänderte Formulierung entspricht dem Wortlaut 
in § 250 Abs. 1 Nr. 5 a (Artikel 1 Nr. 57). 

Zu Nummer 123 (§ 302) 

Durch die Änderung wird klargestellt, daß die in Arti-
kel 2 unter Renten wegen Alters aufgeführte Berg-
mannsvollrente nicht zu den Regelaltersrenten ge-
hört. Damit ist gewährleistet, daß die Bezieher einer 
derartigen Rente zu einem späteren Zeitpunkt eine 
nach den Vorschriften des SGB VI berechnete Rente 
erhalten können, die die nach Vollendung des 50. Le-
bensjahres neben dem Bezug der Bergmannsvollrente 
gezahlten Beiträge aus einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung berücksichtigt. 

Zu Nummer 124 (§ 302 a) 

Durch die Änderung wird die Bergmannsvollrente in 
eine Rente für Bergleute überführt. Dies hat zur Folge, 
daß für eine neben dem Rentenbezug ausgeübte Be-
schäftigung Versicherungspflicht besteht und zusätz-
liche Entgeltpunkte für einen späteren Leistungsfa ll 

 erworben werden können. Vgl. im übrigen die Be-
gründung zur Änderung des § 302. 

Zu Nummer 126 (§ 307 a) 

Die Änderung des Absatzes 8 stellt klar, daß — wie bei 
dem neu eingefügten § 265 b — Hinterbliebenenren-
ten lediglich aus Verwaltungsgründen persönliche 
Entgeltpunkte aus 35 Arbeitsjahren zu 0,75 Entgelt-
punkten vorläufig zugrunde zu legen sind, diese aber 
von Amts wegen zu überprüfen sind. Ein Anspruch 
auf eine solche Überprüfung wird dem Berechtigten 
zwar erst ab 1994 eingeräumt, im Rahmen der Mög-
lichkeiten sollen die Rentenversicherungsträger be-
reits vorher tätig werden. Dabei sollen sie zunächst die 
Renten der älteren Rentenempfänger an die mate-
rielle Sach- und Rechtslage anpassen. 

Die Änderung des Absatzes 9 stellt sicher, daß die in 
§ 254 d Abs. 2 und § 259 a Abs. 1 geregelten Ausnah-
men von der Ermittlung und Wertung von Entgelt-
punkten nach den am 18. Mai 1990 geltenden Vor

-

schriften auch für diejenigen Versicherten anzuwen-
den sind, die nach diesem Zeitpunkt in das Beitritts-
gebiet verzogen sind und denen vor 1992 nur nach 
den Vorschriften des Beitrittsgebiets eine Rente be-
willigt worden ist. Ohne diese Änderung würde ihnen 
die Bestandsrente des Beitrittsgebiets lediglich auf 
der Grundlage von Entgeltpunkten (Ost) umgewer-
tet. 

Die Regelung in Absatz 10 stellt sicher, daß Personen, 
deren Rente aus dem Beitrittsgebiet grundsätzlich 
umzuwerten ist, dennoch ihre Rente nach den Vor-
schriften des SGB VI neu berechnet erhalten, wenn 
aus rentenrechtlichen Zeiten in den alten Bundeslän-
dern eine Leistung noch nicht erbracht wird. Dies be-
trifft z. B. Fälle einer Rückkehr in das Gebiet der ehe-
maligen DDR nach dem 18. Mai 1990, in denen bereits 
vor 1992 eine Rente nach den bisherigen Vorschriften 
des DDR-Rentenrechts bewilligt worden ist, ein An-
spruch auf eine Rente aus Beitragszeiten in den alten 
Bundesländern aber (noch) nicht besteht. 
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Absatz 11 schließt Fälle des Bezugs einer Übergangs-
hinterbliebenenrente am 31. Dezember 1991 von ei-
ner Umwertung aus. Vielmehr wird klargestellt, daß 
in diesen Fällen — wie auch in den in § 265 b genann-
ten Fällen eines früheren Hinterbliebenenrentenbe-
zugs — eine Neuberechnung nach den Vorschriften 
des SGB VI vorzunehmen ist. Eine Umwertung würde 
häufig schon an der mangelnden Datenlage schei-
tern. 

Bei Absatz 12 handelt es sich um eine Rechtsänderung 
im Hinblick auf die Vielzahl der Änderungsbescheide 
und die Regelung des § 48 des Zehnten Buches Sozial-
gesetzbuch, die im Regelfall keine Rückwirkung des 
Änderungsbescheides vorsieht. 

Zu Nummer 127 (§ 307 b) 

Nach Absatz 2 ist der Monatsbetrag der Rente rück-
wirkend für den Zeitraum des Bezugs der überführten 
Rente an zu ermitteln, frühestens aber vom 1. Juli 
1990 an. Bei mehreren Rentenansprüchen sind die 
Zusammentreffensregelungen des Leistungsrechts 
des Beitrittsgebiets rückwirkend erneut anzuwenden, 
sofern sich ein höherer Rentenzahlbetrag ergibt, um 
Besserstellungen gegenüber vergleichbaren Lei

-

stungsbeziehern und ungerechtfertigte Nachzahlun-
gen auszuschließen. 

Nach Absatz 5 ist die Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte berechtigt, den Monatsbetrag der Rente 
bei überführten Bestandsrenten aus den Zusatzver-
sorgungssystemen in einem pauschalierenden und ty-
pisierenden Verfahren aus den ihr derzeit zur Verfü-
gung stehenden Daten zu ermitteln. Die Versicherten 
oder ihre Hinterbliebenen erhalten das Recht, ab 1994 
diesen pauschal ermittelten Monatsbetrag der Rente 
auf seine Richtigkeit durch den Rentenversicherungs-
träger überprüfen zu lassen. Sollte die Überprüfung 
einen niedrigeren Rentenzahlbetrag ergeben, ist der 
bisherige Zahlbetrag entsprechend zu mindern. 

Nach Absatz 6 erhält die Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte die Möglichkeit, auch bei den Sonder-
versorgungssystemen mit Ausnahme des Sonderver-
sorgungssystems der ehemaligen Staatssicherheit den 
Monatsbetrag der Rente bei überführten Bestandsren

-

ten in einem pauschalierenden und typisierenden Ver

-

fahren zu ermitteln. Da bei den Sonderversorgungs-
empfängern die zurückgelegten Arbeitsjahre grund-
sätzlich nicht bekannt sind, muß bei der Pauschalie-
rung von dem überführten Zahlbetrag im Dezember 
1991 ausgegangen werden. Um bei der Pauschalie-
rung überhöhte dynamische Rentenbeträge und neue 
Besitzstände möglichst zu vermeiden, wurde ein Si-
cherungsabschlag von 20 % vorgesehen. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird in Absatz 7 
klargestellt, daß Renten nach den Vorschriften des 
Beitrittsgebiets mit der rechtskräftigen Feststellung 
einer Rente nach den Vorschriften des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch nicht mehr zuzahlen sind. We-
gen der Vielzahl der Fälle ist es erforderlich, auf das 
Erfordernis eines Aufhebungs- oder Änderungsver-
fahrens nach den Vorschriften des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch zu verzichten. Die Regelung ist 

auch für Versorgungsleistungen aus den Zusatz- oder 
Sonderversorgungssystemen maßgebend. 

Zu Nummer 127a (§ 310a) 

Die Vorschrift ermöglicht die Ergänzung der Anlagen 
12, 16 und 17 um die derzeit noch nicht bekannten 
Werte. 

Zu Nummer 130 (§ 315 a) 

Die Änderung stellt klar, daß lediglich die nach den 
Vorschriften des Beitrittsgebiets berechneten Renten 
erhöht werden. Die Änderung des Erhöhungssatzes 
von 6,50 auf 6,84 % ist erforderlich, weil für das Bei-
trittsgebiet nicht der durchschnittliche Beitragssatz 
des alten Bundesgebiets (12,2 %), sondern ein Bei-
tragssatz in Höhe von 12,8 % (vgl. § 313 SGB V) maß-
gebend ist. 

Der Auffüllbetrag soll sicherstellen, daß die nach An-
wendung des § 307 a ermittelten Rentenbeträge nicht 
niedriger sind als die bisherigen, der Umwertung zu-
grunde gelegten Renten. Deshalb müssen bei der Er

-

mittlung des Auffüllbetrags die Renten unberücksich-
tigt bleiben, die nicht nach § 307 a umgewertet wer-
den. Dazu gehören auch die Zusatzrenten nach der 
Verordnung vom 28. Januar 1947. Die Änderung stellt 
sicher, daß diese Zusatzrenten zusätzlich zu den nach 
Anwendung des § 307 a ermittelten Rentenbeträgen 
und den Auffüllbeträgen gezahlt werden. 

 
Zu Nummer 130a (§ 315b) 

Die Vorschrift stellt sicher, daß diese Renten, die bei 
der Umwertung von Bestandsrenten in dynamische 
Leistungen außer Betracht bleiben, als statische Lei-
stungen weitergezahlt. werden. 

Zu Nummer 135 (Anlage 2 a) 

Die Anlage 2 a ist um die Beitragsbemessungsgrenze 
(Ost) für das 2. Halbjahr 1991 zu ergänzen. 

Zu Nummer 139 (Anlage 12) 

Die im Gesetzentwurf vorgesehene monatliche Auf-
teilung für die Jahre 1990 und 1991 ist nicht erforder-
lich, da im wesentlichen gleiche Ergebnisse auch mit 
Halbjahresschritten erzielt werden. Die Halbjahres-
schritte sind auch für die Faktoren der neuen An

-

lage 17 zweckmäßig. 

Die für 1964 bis 1947 geänderten Werte beziehen sich 
ausschließlich auf die Durchschnittsentgelte bis läng-
stens 1946 zurück; soweit sich dabei kein 20-Jahres-
zeitraum ergeben hat, erfolgt eine Hochrechnung des 
Gesamtdurchschnittseinkommens auf einen solchen 
Zeitraum. Die im Gesetzentwurf angegebenen Werte 
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basierten demgegenüber auf einer Mehrfachberück-
sichtigung des Durchschnittsentgelts für 1945. 

Durch die Änderung wird sichergestellt, daß ein 
Durchschnittsverdiener, dessen maßgebendes Durch-
schnittsentgelt sich für die Berechnung der bisherigen 
Rente frühestens aus den Entgelten für die Zeit ab 
1946 ergab, 1 Entgeltpunkt je Arbeitsjahr gutge-
schrieben erhält. 

Zu Nummer 141 (Anlage 14 — Tabellen 1 bis 23) 

Es handelt sich um eine Korrektur eines redaktionel-
len Versehens. 

Zu Artikel 2 

Zu § 1 Abs. 1 

Die geänderte Formulierung entspricht dem ver-
gleichbaren Wortlaut in § 254 d Abs. 2 Nr. 1 Buch-
stabe a. 

Zu § 13 Abs. 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Richtigstel-
lung. 

Zu § 19 Abs. 2 Nr. 1 

Berichtigung eines redaktionellen Versehens. 

Zu § 19 Abs. 2 Nr. 18 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Ergän-
zung des Artikels 34. 

Zu § 20 Abs. 2 

Redaktionelle Änderung zur Klarstellung der ur-
sprünglichen Regelungsabsicht. 

Zu § 22 

Berichtigung eines redaktionellen Versehens. 

Zu § 23 Abs. 3 

Redaktionelle Änderung zur Klarstellung der ur-
sprünglichen Regelungsabsicht. 

Zu § 24 Abs. 2 

Berichtigung eines redaktionellen Versehens.  

Zu § 31 

Zu Absatz 3 Nr. 4 

Berichtigung eines redaktionellen Versehens. 

Zu Absatz 5 

Mit der Änderung wird ausgeschlossen, daß die Be-
stimmungen des Anspruchs- und Anwartschaftsüber-
führungsgesetzes zur Begrenzung von Einkommen 
während der Zeit der Zugehörigkeit zu einem Zusatz-
oder Sonderversorgungssystem über die Vertrauens-
schutzregelungen des Artikels 2 umgangen werden. 

Zu § 34 Abs. 2 

Redaktionelle Klarstellung. 

Zu § 38 Abs. 4 

Mit der Änderung wird ausgeschlossen, daß die Be-
stimmungen des Anspruchs- und Anwartschaftsüber-
führungsgesetzes zur Begrenzung von Einkommen 
während der Zeit der Zugehörigkeit zu einem Zusatz-
oder Sonderversorgungssystem über die Vertrauens-
schutzregelungen des Artikels 2 umgangen werden. 

Zu § 39 Abs. 1 

Die Änderung berücksichtigt die Festlegungen der 
2. Rentenanpassungsverordnung, in der die Anglei-
chungsfaktoren für Rentenzugänge des zweiten Halb-
jahres 1991 enthalten sind. 

Zur Anlage 

Vgl. Begründung zur Änderung des § 39. 

Zu Artikel 3 

Zu § 1 

Die Änderung in Absatz 1 stellt klar, daß alle Zeiten 
der Zugehörigkeit zu einem Versorgungssystem von 
den Regelungen des AAÜG erfaßt werden. Ein Aus-
scheiden aus dem Versorgungssystem vor dem Lei-
stungsfall ist insoweit unbeachtlich. 

Zu § 5 

Der Absatz 2 gibt die Regelung in Artikel 1 Nr. 67 
(§ 256 a Abs. 6 Satz 2) wieder. Durch die Wiederho-
lung dieser Regelung wird klargestellt, daß auch für 
diese Zeiten die Regelungen des AAÜG anzuwenden 
sind. 

Der Absatz 3 regelt, daß für Zeiten einer durchgeführ

-

ten Beitragserstattung statt des tatsächlich erzielten 
Verdienstes nur die versicherten Verdienste in der 
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Sozialpflichtversicherung bis zu den Höchstverdien-
sten der Anlage 3 oder 4 zugrunde zu legen sind. 

Zu § 6 

Die Änderung in Absatz 1 berücksichtigt die Festset-
zung der Beitragsbemessungsgrenze ab 1. Juli 1991 
durch die 2. Rentenanpassungsverordnung. 

Die Ergänzung des Absatzes 2 stellt klar, daß bei An-
gehörigen des Sonderversorgungssystems des ehe-
maligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amt für 
Nationale Sicherheit, die während eines Einsatzes im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Beitragszei-
ten in der dortigen Rentenversicherung erworben ha-
ben, sich nur diese Zeiten rentensteigernd auswir-
ken. 

Zu § 8 

Der Absatz 4 bestimmt den Versorgungsträger im 
Sinne von Absatz 1. 

Zu § 9 

Durch die Ergänzung von Absatz 1 wird die weitere 
Zahlung laufender Elternrenten ermöglicht. 

Damit die Anrechnungsvorschriften der Sonderver-
sorgungssysteme und des Absatzes 1 Nr. 2 umgesetzt 
werden können, sind die betroffenen Stellen ver-
pflichtet, die erforderlichen Auskünfte auf Verlangen 
des Versorgungsträgers zu erteilen (Absatz 4). 

Zu § 10 

Die Begrenzung der Leistungen auf die Höchstbe-
träge des Absatzes 1 gilt auch für die Sonderversor-
gungssysteme, soweit sie nicht zum Sonderversor-
gungssystem des ehemaligen Ministe riums für Staats-
sicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit gehören. 
Außerdem wird klargestellt, daß in die Begrenzung 
der Zahlbeträge auch der Ehegattenzuschlag einzu-
beziehen ist. Die Änderung der Höchstbeträge trägt 
der zwischenzeitlichen Entgeltentwicklung Rech-
nung. Danach ergibt sich unter Zugrundelegung von 
45 Versicherungsjahren und einem Einkommen, das 
in dieser Zeit durchgängig an der Beitragsbemes-
sungsgrenze gelegen hat, im 2. Halbjahr 1991 eine 
Rente von rd. 1 600 DM monatlich. 

Die Neufassung des Absatzes 2 berücksichtigt in 
Satz 1 redaktionelle Änderungen und stellt sicher, daß 
Angehörige des ehemaligen Ministe riums für Staats-
sicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit, die im Hin-
blick auf die bevorstehenden Veränderungen ab 
Herbst 1989 noch bei anderen Verwaltungen der ehe-
maligen DDR untergebracht werden konnten, nicht 
anders behandelt werden als die im Ministe rium Ver-
bliebenen. 

Die Änderung zu Absatz 5 stellt klar, daß die Begren-
zung der Zahlbeträge ohne Anhörung der Beteiligten 
erfolgen kann. 

Zu § 11 

Zu Absatz 1 

Die Ergänzung in Absatz 1 stellt klar, daß auch die 
Umsetzung dieser Begrenzungen durch Bescheid des 
Versorgungsträgers zu erfolgen hat. Im übrigen han-
delt es sich um eine Folgeänderung aus der Änderung 
von § 10. 

Zu Absatz 3 

Die bisherige Fassung des Absatzes 3 ist mißverständ-
lich. Die Änderung dient der Klarstellung: Soweit die 
Vorschriften der Sonderversorgungssysteme als End-
termin an den Bezug insbesondere von Alters-, Inva-
lidenvoll- oder Dienstbeschädigungsvollrenten aus 
dem Versorgungssystem anknüpfen, tritt an deren 
Stelle der Beginn einer Altersrente der Rentenversi-
cherung (§ 99 Abs. 1 SGB VI), ansonsten die Vollen-
dung des 65. Lebensjahres. Abweichende Regelun-
gen, wie etwa der Übergang von der befristeten er-
weiterten Versorgung in das Vorruhestandsgeld oder 
sonstige Bestimmungen der Sonderversorgungssy-
sterne oder aus Rechtsvorschriften über einen frühe-
ren Wegfall der Leistungen bleiben unberührt. Satz 2 
entspricht der Zielsetzung der bisherigen Fassung, 
knüpft im Wortlaut aber an § 9 Abs. 1 Nr. 2 an. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 ist um die Sätze 2 bis 5 ergänzt. Um insbe-
sondere eine Besserstellung der Empfänger von Al-
ters- und Invalidenvollrenten aus Sonderversorgungs-
systemen mit den Empfängern von Dienstbeschädi-
gungsvollrenten auszuschließen, sieht Satz 2 den . 

 Wegfall von Teilrenten bei gleichzeitigem Bezug ei-
ner Alters- und Invalidenvollrente — auch für die Zeit 
nach der Überführung — vor. Satz 3 vermeidet, daß 
der Berechtigte bei gleichzeitigem Bezug mehrerer 
Teilrenten — einschließlich Übergangsrenten — ins-
gesamt eine höhere Leistung als im Falle des Bezuges 
einer Invaliden- bzw. Dienstbeschädigungsvollrente 
erhält; durch den Hinweis auf § 9 wird klargestellt, 
daß die dort vorgesehene Anrechnung von der neu 
berechneten Versorgungsleistung auszugehen hat. 
Satz 4 stellt für die Fälle, in denen z. Z. keine Alters-
oder Invalidenrente bezogen wird, den Endtermin der 
Leistung von Teilrenten klar. Satz 5 regelt das sofor-
tige Wirksamwerden der Leistungsbegrenzungen. Im 
übrigen handelt es sich um eine Folgeänderung aus 
der Änderung von § 10. 

Zu Absatz 6 

Die Änderung des Absatzes 6 trägt der im § 10 Abs. 1 
enthaltenen Begrenzung der Versichertenrente auf 
1 500 DM Rechnung. Solange die zukünftigen Alters-
renten dieses Personenkreises diesen Betrag nicht er-
reichen, sollen auch die vorgezogenen Leistungen der 
Sonderversorgungssysteme nicht über den Betrag von 
1 500 DM hinaus dynamisiert werden. Dies wird da- 
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durch sichergestellt, daß eine solche Dynamisierung 
zunächst für einen bestimmten Zeitraum ausdrücklich 
ausgeschlossen wird. 

Zu Absatz 7 

Die Regelung des Absatzes 7 trägt den sich nach dem 
30. Juni 1991 ergebenden Veränderungen der Vergü-
tung im öffentlichen Dienst des Beitrittsgebiets Rech-
nung. 

Zu § 12 

Die auf 725 DM erhöhte Grenze berücksichtigt die 
15prozentige Anpassung der Renten im Beitrittsge-
biet zum 1. Juli 1991. 

Zu § 13 

Nummer 1 der Neufassung schließt aus, daß Angehö-
rige des Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für 
Nationale Sicherheit, die während eines Einsatzes im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland neben den 
Anwartschaften aus dem Sonderversorgungssystem 
Anwartschaften in der dortigen Rentenversicherung 
erworben haben, bis zur Neuberechnung ihrer Rente 
zwei Rentenleistungen nebeneinander erhalten. Ent-
sprechendes gilt für Hinterbliebene dieser Personen. 

Nummer 2 regelt die Einstellung bestimmter system-
fremder Leistungen. 

Nummer 3 stellt sicher, daß die seit Herbst 1989 er

-

folgte Übernahme von Angehörigen des Ministe riums 
für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit in 
andere Verwaltungen der ehemaligen DDR nicht 
mehr dazu führt, daß diesen Personen Leistungen ge-
zahlt werden, die ihnen nach den für sie ursprünglich 
geltenden Regelungen nicht zugestanden hätten oder 
die für sie ausdrücklich abgeschafft worden sind. 

Zu§ 14 

Durch die Änderung wird der bisherige Rechtszu-
stand aufrechterhalten. 

Zu § 15 

Mit der Konkretisierung der Verordnungsermächti-
gung in Absatz 1 wird einem Anliegen des Bundesra-
tes entsprochen und darüber hinaus dem Ergebnis der 
Sachverständigenanhörung Rechnung getragen. 
Durch den neuen Satz 1 trifft nunmehr der Gesetzge-
ber selbst die Grundentscheidung, aufgrund der nach 
Artikel 3 Abs. 1 Grundgesetz notwendigen Differen-
zierung der Fallgruppen Erhöhungen vorzusehen. 
Dafür maßgebend ist das Element der politischen 
Funktion, die die betreffenden Personengruppen we-
niger als andere in die Lage versetzte, das politische 
System der ehemaligen DDR zu stärken oder zu stüt-
zen. Die Differenzierungen hinsichtlich des Umfangs 

des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts oder 
Arbeitseinkommens richten sich nach dem Grad der 
Einflußmöglichkeit im Vergleich zu anderen Perso-
nengruppen. Nach Satz 2 ist der Verordnungsgeber 
verpflichtet (und nicht mehr nur ermächtigt), die zur 
Umsetzung der Grundentscheidung vorausgesetzte 
Verordnung zu erlassen, deren Inhalt sein kann, auf 
der Grundlage einer typisierenden Betrachtung z. B. 
die Einkommen der Angehörigen des Altersversor-
gungssystems der Ärzte und Zahnärzte in eigener Pra-
xis in vollem Umfang bis zur Beitragsbemessungs-
grenze zu berücksichtigen, demgegenüber aber z. B. 
die Einkommen der Angehörigen der Zusatzversor-
gungssysteme der Parteien entsprechend der Rege-
lung des § 6 Abs. 1 nur bis zur Höhe des jewei ligen 
Durchschnittsentgelts zu berücksichtigen. 

Die Aufnahme des neuen Absatzes 2 ist erforderlich, 
um die Anlagen 3 und 4 um die derzeit noch nicht 
bekannten Werte zu ergänzen. 

Zu § 17 

Die Änderungen des Absatzes 1 und 2 sind redaktio-
neller Art . 

Zu Artikel 4 

Zu § 1 

Nach dem Einigungsvertrag sind auch Ansprüche auf 
erweiterte Versorgung, Übergangsrenten und ver-
gleichbare Leistungen unter den im Versorgungskür-
zungsgesetzentwurf bezeichneten Voraussetzungen 
zu kürzen oder abzuerkennen. Dies wird durch die 
Ergänzung des Absatzes 1 sichergestellt. 

Bei der Neufassung des Absatzes 2 handelt es sich um 
eine redaktionelle Klarstellung des Gewollten. 

Absatz 3 beinhaltet eine Klarstellung, daß eine Aber-
kennung oder Kürzung von Ansprüchen und Anwart-
schaften aus Versorgungssystemen auch dann erfol-
gen kann, wenn und soweit sie in die Rentenversiche-
rung überführt worden sind. 

Zu § 3 

Die Änderung, daß anstelle der Rentenversicherungs-
träger das Bundesversicherungsamt über die Kürzung 
oder Aberkennung von Leistungen entscheiden soll, 
trägt einer Bitte des Bundesrates Rechnung, die Ver-
lagerung staatlicher Aufgaben in den Bereich der ge-
setzlichen Rentenversicherung zu vermeiden. Sie be-
rücksichtigt zugleich die Ergebnisse der Sachverstän-
digenanhörung. Im Interesse einer einheitlichen Ent-
scheidungskompetenz soll das Bundesversicherungs-
amt auch die Entscheidung über die Kürzung oder 
Aberkennung von Versorgungen treffen. 
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Zu § 4 

Die Änderung im Absatz 2 ist redaktioneller A rt. 

Zu § 5 

Die Neufassung trägt einem Anliegen des Bundesra-
tes Rechnung und berücksichtigt die Anregungen des 
Bundesdatenschutzbeauftragten. Dabei sind von dem  

Begriff „öffentliche Stellen" stets auch die Versor-
gungs- und Rentenversicherungsträger erfaßt. Die 
Änderung der Bezeichnung des Sonderbeauftragten 
(1. Spiegelstrich) entspricht einer von allen Bundes-
tagsfraktionen (ohne PDS) gebilligten Bezeichnung. 
Die Verpflichtung, die Einleitung eines Versorgungs-
kürzungsverfahrens auch dem Bundesversicherungs-
amt mitzuteilen, ist. eine Folgeänderung auf Grund 
der Entscheidung, daß diese Behörde über die Aner-
kennung oder Kürzung entscheiden soll. 

Zu Artikel 5 

Zu Nummer 2 (§ 18) 

Die Änderung stellt klar, daß auch die Bezugsgröße 
(Ost) zu runden ist. 

Zu Nummer 2a (§ 18 d) 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung sollen 
Änderungen des Erwerbseinkommens im Beitrittsge-
biet nicht bei jeder Rentenanpassung, sondern ledig-
lich bei der Rentenanpassung zum 1. Juli, wie' es in 
§ 65 des Sechsten Buches festgelegt ist (wie auch im 
übrigen Bundesgebiet), bei den Hinterbliebenenren-
ten berücksichtigt werden. Da Erwerbsersatzeinkom-
men jedoch zumeist mit dem Zahlbetrag angerechnet 
wird und dieser dem Träger der Rentenversicherung 
im allgemeinen bekannt ist, soll es dabei bleiben, daß 
in diesem Fall  Änderungen bei jeder Rentenanpas-
sung berücksichtigt werden. Die Höhe der kurzfristi-
gen Lohnersatzleistungen in  § 18a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
dürfte allerdings den Rentenversicherungsträgern 
bzw. der Rentenrechnungsstelle nicht ohne Befra-
gung bekannt sein; daher werden Änderungen dieser 
Leistungen aus Verwaltungsgründen wie Erwerbs-
einkommen nur bei normalen Anpassungen zum 
1. Juli berücksichtigt. 

Zu Artikel 6 

Zu Nummer 1 (§ 5) 

Mit der Einfügung des § 17 a des Fremdrentengeset-
zes durch das Rentenreformgesetz sollten vertriebene 
Verfolgte der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft, die sich wegen ihrer Zugehörigkeit zum Ju-
dentum nicht zum deutschen Volkstum bekannt ha-
ben, in den Kreis der nach dem Fremdrentengesetz 
Begünstigten einbezogen werden. Eine Gleichstel-
lung der angesprochenen jüdischen Mitbürger mit 
den anerkannten Vertriebenen sollte jedoch nicht nur 
rentenversicherungsrechtlich, sondern auch kranken-
versicherungsrechtlich erfolgen. Durch ein redaktio

-

nelles Versehen unterblieb jedoch eine entspre-
chende Anpassung des § 5 Abs. 1 Nr. 12 SGB V. Mit 
der Einfügung des § 17 a FRG und des § 20 WGSVG 
wird eine vom Gesetzgeber nicht beabsichtigte Härte 
beseitigt. 

Zu Nummer 1 a (§ 47) 

Die Ergänzung des Absatzes 5 stellt sicher, daß das 
Krankengeld ebenso wie die Renten im Beitrittsgebiet 
erhöht wird. Verkürzt sich der Jahresabstand der Ren-
tenanpassungen  im Beitrittsgebiet, wirkt sich das 
auch auf den Jahreszeitraum nach Absatz 5 Satz 1 
aus. 

Zu Nummer 2a (§ 60) 

Durch die Neufassung wird die Verweisung auf § 16 
Abs. 5 SGB V (Erkrankungen auf den Transitstrecken 
von und nach Berlin) gestrichen. Die Streichung ist 
notwendig, weil § 16 Abs. 5 SGB V durch das Gesetz 
zu dem Vertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion aufgehoben worden ist. 

Zu Nummer 3 (§ 309) 

Zu Absatz 4 

Satz 1 ermöglicht Personen, die bereits in der freiwil-
ligen Krankheitskostenversicherung bei der ehemali-
gen Staatlichen Versicherung der DDR — also außer-
halb der dortigen Sozialversicherung — versichert 
waren und deren Versicherungsschutz endet, insbe-
sondere durch Kündigung des Rechtsnachfolgers der 
Staatlichen Versicherung, der gesetzlichen Kranken-
versicherung beizutreten. Damit wird diesen Perso-
nen ein Versicherungsschutz zu sozial vertretbaren 
Bedingungen eingeräumt. 

Die Sätze 2 und 3 regeln die Frist für die Beitrittsan-
zeige und den Beginn der Mitgliedschaft. Um einen 
nahtlosen Übergang in die gesetzliche Krankenversi-
cherung sicherzustellen, wurde der Beginn der Mit-
gliedschaft auf den 1. Juni 1991 festgelegt. 

Satz 4 gibt diesem Personenkreis dieselben Kassen

-

wahlrechte wie den Behinderten. 

Zu Absatz 5 

Die Vorschrift stellt die genannten Versicherungszei-
ten im Beitrittsgebiet Zeiten einer Versicherung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung gleich. Die 
Rechtswirkungen der Gleichstellung treten ab In-
krafttreten dieses Absatzes ein. Dies hat insbesondere 
Bedeutung 

— bei Vorversicherungszeiten, die für die Versiche-
rungspflicht in der Krankenversicherung der Rent-
ner erforderlich sind, 

— bei Vorversicherungszeiten, die für eine freiwillige 
Versicherung erforderlich sind, 
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— für die Beitragsbemessung nach § 248 Abs. 2 
SGB V, 

— bei der Vorversicherungszeit, die für den An-
spruch auf Mutterschaftsgeld nach § 200 Abs. 1 
RVO erforderlich ist, 

— bei Vorversicherungszeiten, die für den Anspruch 
auf Leistungen bei Schwerpflegebedürftigkeit 
nach § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB V erforderlich sind, 

— für den Anspruch auf Sterbegeld nach § 58 
SGB V. 

Zu Nummer 4 (§ 312) 

Zu Absatz 7 a 

Die Änderungen gehen auf einen Vorschlag des Bun-
desrates zurück. Satz 1 stellt klar, daß die Wahlmög-
lichkeit nur Beschäftigten eingeräumt wird, die nach 
den im Beitrittsgebiet geltenden Regelungen (§ 309 
Abs. 1 SGB V) versicherungspflichtig sind. Freiwillige 
Mitglieder haben bereits nach geltendem Recht ent-
sprechende Wahlmöglichkeiten (§ 185 SGB V). Dieses 
Wahlrecht für freiwillige Mitglieder und das für die 
gewählte Krankenkasse maßgebliche Beitragsrecht 
werden von der Vorschrift nicht berührt. 

Auf die Zustimmung des Arbeitgebers kann verzich-
tet werden, weil spürbare zusätzliche Belastungen des 
Arbeitgebers durch die Ausübung des Wahlrechts 
versicherungspflichtig Beschäftigter nicht eintreten. 

Durch Satz 2 wird auch Berufsanfängern ein Wahl-
recht eingeräumt, die im alten Bundesgebiet noch 
nicht der gesetzlichen Krankenversicherung angehör-
ten. 

Nach Satz 3 beginnt die Mitgliedschaft, wenn das 
Wahlrecht innerhalb von 2 Wochen nach Beginn der 
Beschäftigung ausgeübt wird, rückwirkend mit Ein-
tritt in die Beschäftigung, im übrigen mit Ablauf des 
auf die Ausübung des Wahlrechts folgenden über

-

nächsten Monats. 

Zu Absatz 7 b 

Die Vorschrift stellt sicher, daß privat krankenversi-
cherte Beschäftigte den Beitragszuschuß zu ihrer 
Krankenversicherung in der bisherigen Höhe erhal-
ten. 

 

Zu Nummer 5 (§ 313) 

Die Streichung ist eine redaktionelle Folgeänderung, 
weil die in § 313 Abs. 5 genannten Versicherungszei-
ten durch § 309 Abs. 5 (neu) erfaßt werden. 

Zu Nummer 6 (§ 313) 

Mit Nummer 6 wird die Übergangsvorschrift des § 313 
Abs. 8 redaktionell berichtigt. 

Zu Artikel 6a 

Die Streichung ist eine redaktionelle Folgeänderung, 
weil die Gleichstellung der Versicherungszeiten 
durch § 309 Abs. 5 (neu) geregelt wird. 

Zu Artikel 7 

Zu Nummer 10 

Die durch den Beitritt erforderlichen Änderungen der 
Namen von gewerblichen Berufsgenossenschaften 
sollen zum Anlaß genommen werden, auch zwei wei-
teren Berufsgenossenschaften einen neuen Namen zu 
geben. Die Änderungen beruhen auf einem Vorschlag 
der Selbstverwaltungsorgane dieser Berufsgenossen-
schaften. 

Zu Nummer 14 (§ 1154) 

Der Inhalt der Regelung ist bereits — für Renten- und 
Unfallversicherung gemeinsam — in Artikel 38 § 3 des 
Entwurfs enthalten. 

Zu Nummer 14 (§ 1156) 

Der Regelungsinhalt des Absatzes 3 wird klargestellt. 
Ruhende Entschädigungsansprüche gegen einen Trä-
ger im alten Bundesgebiet sollen wieder aufleben, 
wenn der Arbeitsunfall nach dem im Beitrittsgebiet 
geltenden Recht nicht anzuerkennen ist. War der im 
alten Bundesgebiet eingetretene Unfa ll  nach dem im 
Beitrittsgebiet geltenden Recht zu entschädigen, sind 
die Leistungen zu erbringen, die für die aus der So-
zialversicherung des Beitrittsgebiets übernommenen 
Arbeitsunfälle im Entwurf  vorgesehen sind, und zwar 
unabhängig davon, ob der Unfa ll  nach diesem Recht 
bereits vor dem 1. Januar 1992 anerkannt worden 
war. 

Zu Nummer 15 (§ 1251 Abs. 1 Nr. 5 und 5 a) 

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Doppelbuchsta-
ben cc und dd. 

Zu Nummer 18 (§ 1395 d Abs. 1) 

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Doppelbuch-
stabe dd. 

Zu Artikel 8 

Zu Nummer 1 (§ 28 Abs. 1 Nr. 5 und 5 a) 

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Doppelbuchsta

-

ben cc und dd. 
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Zu Nummer 3 

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Doppelbuch-
stabe dd. 

Zu Artikel 9 

Zu Nummer 1 (§ 51 Abs. 1 Nr. 5 und 5 a) 

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Doppelbuchsta-
ben cc und dd. 

Zu Nummer 1 (§ 140c Abs. 1) 

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Doppelbuch-
stabe dd. 

Zu Artikel 10 

Zu Nummer 1 (§ 9a) 

Die Ergänzung stellt die Anwendung der erweiterten 
Vorschriften über die Anerkennung von Ersatzzeiten 
wegen Gewahrsams auch auf schon eingetretene Ver-
sicherungsfälle sicher. 

Zu Nummer 2 

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Doppelbuch-
stabe dd. 

Zu Artikel 11 

Zu Nummer 1 (§ 9a) 

Siehe Begründung zu Artikel 10 Nr. 1. 

Zu Nummer 2 

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Doppelbuch-
stabe dd. 

Zu Artikel 12 

Zu Nummer 1 (§ 7) 

Siehe Änderung zu Artikel 10 Nr. 1. 

Zu Nummer 2 

Siehe Begründung zu Artikel 1 Nr. 57 Doppelbuch-
stabe dd. 

Zu Artikel 13  

Zu Nummer 1 (§ 1 FRG) 

Die Änderungen dienen der Angleichung der Vor-
schriften dieses Gesetzes an die Vorschriften des Ver-
sorgungskürzungsgesetzes. 

Die bisherige Ziffer 3 ist zu streichen, da das Versor-
gungskürzungsgesetz einen entsprechenden Aus-
schluß von Rentenansprüchen und -anwartschaften 
nicht vorsieht. Der nach Satz 2 eingefügte Satz ent-
spricht § 2 Abs. 2 des Versorgungskürzungsgesetzes, 
und nach dem angefügten Satz 6 sind auch für das 
Verfahren zur Aberkennung und Kürzung von An-
sprüchen und Anwartschaften die Vorschriften des 
Versorgungskürzungsgesetzes (z. B. § 3 Abs. 4, § 5 
Versorgungskürzungsgesetz) entsprechend anzu-
wenden. 

Zu Nummer 5 (§ 7 FRG) 

Die Bezugnahme auf das in „Bonn" anzuwendende 
Recht läßt sich sachlich nicht begründen. Das Ziel der 
Regelung — einheitliche Behandlung aller Aussiedler 
ohne Rückgriff auf altes DDR-Recht — kann besser 
durch eine Bezugnahme auf das am Sitz des zuständi-
gen Trägers anzuwendende Recht erreicht werden. 
Die gewerblichen Berufsgenossenschaften, die ihre 
Zuständigkeit auf das Beitrittsgebiet entsprechend 
dem Einigungsvertrag erstreckt haben, haben ihren 
Sitz zur Zeit alle im alten Bundesgebiet. Für Unfä lle im 
landwirtschaftlichen und öffentlichen Bereich, die 
nach dem Fremdrentengesetz zu entschädigen sind, 
ist nach § 9 Abs. 2 FRG stets die Bundesausführungs-
behörde für Unfallversicherung zuständig, die ihren 
Sitz in Wilhelmshaven hat. 

Zu Nummer 7 (§ 8a FRG) 

 Zu Absatz 1 und 2 

Redaktionelle Änderungen zur Klarstellung, daß 
— wie in der Rentenversicherung — die Höchstbe-
grenzung für das zu berücksichtigende Einkommen 
auch bei Teilzeitbeschäftigten greift. 

Zu Absatz 3 

Sofern im Einzelfall dem Sozialversicherungsträger 
bekannt wird, daß der Berechtigte zu dem Personen-
kreis gehört, der der Leistungsbegrenzung unterfallen 
soll, ist die bis dahin gezahlte Rente neu festzuset-
zen. 

Zu Nummer 20 (§ 22 a FRG) 

Zu Absatz 1 und 2 

Die Änderungen stellen klar, daß nicht nur die Redu-
zierung der Werteinheiten in den nach § 22 Abs. 3 
relevanten Fällen, sondern ggf. auch eine Reduzie

-

rung der Werteinheiten aufgrund anderer Umstände 
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(z. B. wegen Teilzeitarbeit) erst nach Durchführung 
der Begrenzung nach Absatz 1 und 2 dieser Vorschrift 
erfolgt. 

Zu Absatz 3 

Die Streichung von Satz 2 bewirkt, daß laufende Ren-
ten, bei denen im Einzelfall festgestellt wird, daß ih-
nen Zeiten nach den Absätzen 1 und 2 zugrunde lie-
gen, nicht in unverände rter Höhe weiterzuzahlen 
sind. In diesen Fällen soll vielmehr ebenso wie nach 
§ 307 b Abs. 4 SGB VI eine Neuberechnung der Rente 
erfolgen. 

Zu Nummer 21 (§ 22 a FRG) 

Es handelt sich um die Berichtigung redaktioneller 
Versehen sowie um eine Folgeänderung zur Ände-
rung des § 22 a Abs. 1 Satz 3. 

Zu Nummer 22 (§ 23 FRG) 

Berichtigung eines redaktionellen Versehens. 

Zu Artikel 14 

Zu Nummer 1 (Artikel 6 § 2 FANG) 

Zu Buchstabe a 

Zu Absatz 1 bis 3 

Die Streichung des Absatzes 2 und die Ergänzung des 
bisher vorgesehenen Absatzes 1 um den Buchstaben c 
bewirkt, daß auch Berechtigte, die vor dem ersten Tag 
des auf die Verkündung des Renten-Überleitungsge-
setzes folgenden Kalendermonats einen Anspruch auf 
Zahlung einer Rente haben, von der Absenkung der 
Leistungen nach dem Fremdrentengesetz nicht be-
troffen sind. 

Absatz 2 kann entfallen, da die Ansprüche der bisher 
von Buchstabe a erfaßten Personen nunmehr in Ab-
satz 1 Buchstabe c geregelt sind. Die Ansprüche der 
bisher von Buchstabe b erfaßten Personen — Schluß-
protokoll zu Artikel 27 des neuen Abkommens mit 
Polen vom 8. Dezember 1990 — sollen sich ausschließ-
lich nach Vertragsrecht richten. Im übrigen redaktio-
nelle Anpassung. 

Zu Absatz 4 

Die bisher für die Zeit vor 1992 vorgesehene Fassung 
des Absatzes 4 kann gestrichen werden, weil sich die 
dort  enthaltene Begrenzung für die Anwendung der 
im Beitrittsgebiet geltenden Rentenanpassungen im 
Jahr 1991 nicht auswirken wird, da vor 1992 das Stan-
dardrentenniveau im Beitrittsgebiet noch nicht 80 % 

des Niveaus im übrigen Bundesgebiet erreichen 
wird. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 2 (Artikel 6 § 4 FANG) 

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe cc 

Die Änderung entspricht der auch in Absatz 3 Satz 1 
und Absatz 4 Satz 1 vorgesehenen Streichung. 

Zu Buchstabe d Doppelbuchstabe aa 

Durch die zusätzlichen Änderungen wird die Anwen-
dung der Vergleichsberechnung auf Rentenbeginns

-

fälle vor dem 1. Januar 1992 beschränkt. Damit ent-
fällt die Vergleichsberechnung in allen Fä llen, in de-
nen ab 1. Januar 1992 auf der Entgeltstruktur der ehe-
maligen DDR ermittelte Werte nach Anlage 14 des 
SGB VI zur Anwendung kommen. Die Änderung 
dient der von dem VDR geforderten Verwaltungsver-
einfachung. 

Zu Buchstabe e 

Die Ergänzung des bisher vorgesehenen Absatzes 5 
um den Buchstaben c bewirkt, daß auch Berechtigte, 
die vor dem ersten Tag des auf die Verkündung des 
Renten-Überleitungsgesetzes folgenden Kalender-
monats einen Anspruch auf Zahlung einer Rente ha-
ben, von der Absenkung der Leistungen nach dem 
Fremdrentengesetz nicht be troffen sind. Die Ände-
rung dient der besseren verwaltungsmäßigen Um-
setzbarkeit der Regelung, die von den Rentenversi-
cherungsträgern insoweit verlangt wurde. 

Absatz 6 entspricht der Regelung des bisher vorgese-
henen Absatzes 7 in der bis 31. Dezember 1991 gel-
tenden Fassung; im übrigen handelt es sich um redak-
tionelle Folgeänderungen zur Änderung des Absat-
zes 5 und zur Streichung des bisherigen Absatzes 6. 

Dieser Absatz kann entfallen, da die Ansprüche der 
bisher von Buchstabe a erfaßten Personen nunmehr in 
Absatz 5 Buchstabe c geregelt sind. Die Ansprüche 
der bisher von Buchstabe b erfaßten Personen 
— Schlußprotokoll zu Artikel 27 des neuen Abkom-
mens mit Polen vom 8. Dezember 1990 — sollen sich 
ausschließlich nach Vertragsrecht richten. 

Der bisher vorgesehene Absatz 8 soll entfallen, da 
Aussiedler, die bis zum 31. Dezember 1991 für Her-
kunftsgebietszeiten eine Rente nach dem bis dahin 
geltenden Rentenrecht der früheren DDR erhalten, 
Zeiten in den Herkunftsgebieten nur in der Sozial-
pflichtversicherung, nicht aber in der freiwilligen Zu-
satzrentenversicherung angerechnet bekommen und 
die Rente dadurch ohnehin generell niedriger ist als 
die von Bürgern im Beitrittsgebiet, die dort  immer 
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gearbeitet haben. Im übrigen trägt die Regelung 
Gründen der besseren verwaltungsmäßigen Umsetz

-

barkeit Rechnung, die von den Rentenversicherungs-
trägern gefordert wurde. 

Zu Buchstaben f und g 

Absatz 6 entspricht dem bisher vorgesehenen Ab-
satz 7 in der ab 1. Januar 1992 geltenden Fassung. 

Absatz 7 entspricht inhaltlich der Regelung des bisher 
vorgesehenen Absatzes 8 in der ab 1. Januar 1992 gel-
tenden Fassung. Als Folgeänderung zur Streichung 
des bisher vorgesehenen Absatzes 8 in der Fassung 
bis 31. Dezember 1991 und zur Änderung des Absat-
zes 5 gilt die Regelung in Absatz 7 nicht für Personen, 
die am 31. Dezember 1991 eine nach den für das Bei-
trittsgebiet geltenden Vorschriften berechnete Rente 
erhalten, sowie für Personen, die nunmehr unter Ab-
satz 5 Buchstabe c fallen, die jedoch nach dem 31. De-
zember 1991 ihren Wohnsitz in das Beitrittsgebiet ver-
legt haben. Die Renten dieser Personen können da-
nach auf das Rentenniveau (West) ohne Abschlag an-
steigen. 

Im übrigen dienen die Änderungen der redaktionel-
len Klarstellung. 

Zu Nummer 3 a (Artikel 6 § 5 FANG) 

Redaktionelle Änderungen aufgrund der Einführung 
von Entgeltpunkten bei der Rentenberechnung. 

Zu Artikel 21 

Zu Nummer 4 (Streichung von § 27 FRG) 

Die Änderung bewirkt, daß die Streichung von § 27 
Fremdrentengesetz, die nach Artikel 85 Abs. 10 des 
Rentenreformgesetzes am 1. Januar 1996 in Kraft tre-
ten sollte, schon zum 1. Januar 1992 in Kraft tritt. 

§ 27 Fremdrentengesetz kann vorzeitig gestrichen 
werden, da die Vergleichsberechnung nach Artikel 6 
§ 4 Abs. 4 Fremdrenten- und Auslandsrenten-Neure-
gelungsgesetz nur noch für Rentenbeginnsfälle vor 
dem 1. Januar 1992 Anwendung finden soll . 

Zu Artikel 30 

Zu §3 

Die Änderungen sollen sicherstellen, daß die im Sech-
sten Buch Sozialgesetzbuch für eine Übergangszeit 
vorgesehene pauschale Berechnung von Rentenan-
sprüchen in einem maschinellen Verfahren nicht gilt, 
wenn ein Versorgungsausgleich durchgeführt wird. 

Zu Artikel 31 

Das mit der Änderung der Zweiten Meldedaten-Über-
mittlungsverordnung verfolgte Ziel eines zuverlässi-
gen Sterbedatenabgleichs im Beitrittsgebiet soll im 
Vereinbarungswege erreicht werden. 

Zu Artikel 33 a 

Die Änderung der Verordnung ist eine Folgeände-
rung zur Änderung des Artikels 1 Nr. 19 a (§ 135). 

Zu Artikel 34 

Zu Absatz 2 

Ein Bedürfnis zur Aufrechterhaltung der derzeitigen 
Regelung, nach der der Arbeitgeber im Beitrittsgebiet 
mit einem Beitragsanteil belastet wird, obwohl im bis-
herigen Bundesgebiet volle Beiträge gezahlt werden, 
wird über den 31. Dezember  1991 hinaus nicht mehr 
gesehen. 

Zu Absatz 4 

Der im Einigungsvertrag bestimmte Termin für das 
Inkrafttreten dieser melderechtlichen Vorschrift soll 
um ein halbes Jahr auf den 1. Juli 1992 hinausgescho-
ben werden. Sie würde die Arbeitgeber vor nahezu 
unüberwindliche Probleme stellen; diese haben schon 
heute erhebliche Schwierigkeiten, sich auf das für sie 
neue Beitrags- und Melderecht einzustellen. Darüber 
hinaus würden bei einer nicht ordnungsgemäßen An-
wendung der Vorschrift Renten- und Krankenversi-
cherungsträger in einer Vielzahl von Fällen mit nicht 
erforderlichen Verwaltungsaufgaben belastet. 

Zu Absatz 5 

Klarstellung, daß die Sonderregelungen nur für die 
Zeiten bestehen bleiben, in denen die Bezugsgrößen 
in der Sozialversicherung im Beitrittsgebiet von denen 
in den alten Bundesländern abweichen. 

Zu Absatz 6 und 7 

Die Ergänzung der Rentenverordnung stellt sicher, 
daß Zeiten des Gewahrsams einschließlich nachfol-
gender Zeiten der Krankheit oder Arbeitslosigkeit als 
versicherungspflichtige Tätigkeit gelten. Sie folgt aus 
entsprechenden Änderungen der Rentengesetze in 
den alten Bundesländern. 

Zu Artikel 34 a 

Vgl. Begründung zur Änderung des Artikels 34 
Abs. 2. 
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Zu Artikel 35 

Zu Nummer 1 

Ziel der Regelung des Artikels 35 ist die Gleichbe-
handlung von Rentnern in den alten und neuen Bun-
desländern. Erreicht werden soll dies durch eine Auf-
stockung der Rentenleistungen auf das jewei lige Ni-
veau im Wohnsitzgebiet. Diese Regelung soll aber nur 
Deutschen zugute kommen. Wenn es bei der bisheri-
gen Formulierung bliebe, würde die beabsichtigte 
Aufstockung über die Gleichstellungsregelungen der 
genannten Abkommen auch den Staatsangehörigen 
dieser Abkommensstaaten zugute kommen und wäre 
gegebenenfalls auch in den Vertragsstaat zu exportie-
ren. 

Zu Nummer 2 

Durch die Änderung in bezug auf den Personenkreis 
nach § 1 BVFG bzw. § 20 WGSVG wird die ge-
wünschte Regelungsabsicht sichergestellt. Vertrie-
bene i. S. des § 1 BVFG sind stets Deutsche und die in 
§ 20 WGSVG genannten Personen sind dem vorge-
nannten Personenkreis gleichgeste llt. 

Zu Artikel 37 

Folgeänderung zu Artikel 33 a. 

Zu Artikel 38 

Zu § 1 

Absatz 1 enthält eine redaktionelle Änderung zur 
Klarstellung der ursprünglichen Regelungsabsicht. 

Der neue Absatz 2 sichert die Gleichbehandlung bei 
der Ermittlung des Sozialzuschlags in den Fällen, in 
denen sich die zu berücksichtigende Summe der Ren

-

ten nach dem 31. Dezember 1991 ändert, unabhängig 
davon, ob die Änderung vor oder nach dem 31. De-
zember 1991 eintritt. Die Änderung kann sowohl auf 
das Entstehen oder den Wegfall eines Rentenan-
spruchs oder auch auf eine Änderung der Höhe der 
Rente zurückzuführen sein; Änderungen in der Ren-
tenhöhe infolge von Rentenanpassungen sind hiervon 
ausgenommen. 

Zu § 3 Abs. 1 

Redaktionelle Änderung zur Klarstellung der ur-
sprünglichen Regelungsabsicht. 

Zu § 3 Abs. 1 a 

Die Ergänzung enthält eine Regelung zur Abrech-
nung der Erstattung der Sozialzuschläge entspre-
chend den allgemeinen Regelungen des SGB VI. 

Zu Artikel 40 

Zu Absatz 8 

Redaktionelle Ergänzung im Hinblick auf Artikel 34 
Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 3. Die Regelung soll sicherstel-
len, daß selbständig Tätige im Beitrittsgebiet von der 
Verkündung dieses Gesetzes an durch Aufnahme ei-
ner selbständigen Tätigkeit nur noch dann rentenver-
sicherungsflichtig werden, wenn sie auch nach den 
Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
versicherungspflichtig würden. 

Zu Absatz 9 

Es handelt sich um die Berichtigung eines redaktio-
nellen Fehlers. 

Bonn, den 20. Juni 1991 

Heinz Rother 

Berichterstatter 

Ulrike Mascher 

Berichterstatterinnen 

Dr. Gisela Babel 








